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B. Ministerium für Inneres und Sport

Bekanntmachung
über die Unanfechtbarkeit des Verbots

des Vereins „Hells Angels MC Charter Göttingen“
und über einen Gläubigeraufruf

Bek. d. MI v. 8. 6. 2016 — 22.22-12202/1.37 —

Das Verbot des MI vom 20. 10. 2014 gegen den Verein
„Hells Angels MC Charter Göttingen“ wurde am 27. 10. 2014
im Bundesanzeiger (BAnz AT 27. 10. 2014 B9) bekannt ge-
macht.

Die gegen das Verbot gerichtete Klage wurde vom OVG
Lüneburg durch Urteil vom 13. 4. 2016 abgewiesen und die
Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Beschwerde gegen
die Nichtzulassung der Revision wurde nicht eingelegt. Das
Verbot ist mit Wirkung vom 31. 5. 2016 unanfechtbar gewor-
den. 

Der verfügende Teil des Verbots wird gemäß § 7 Abs. 1 des
Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals bekannt gemacht:

„Verfügung:

1. Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Hells Angels MC
Charter Göttingen“ laufen den Strafgesetzen zuwider.

2. Der Verein „Hells Angels MC Charter Göttingen“ ist verbo-
ten. Er wird aufgelöst.

3. Dem Verein „Hells Angels MC Charter Göttingen“ ist jede
Tätigkeit und die Bildung von Ersatzorganisationen unter-
sagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder
bestehende Ersatzorganisationen fortzuführen. Ebenso dür-
fen seine Kennzeichen weder verbreitet noch öffentlich
oder in einer Versammlung verwendet werden.

4. Das Vermögen des Vereins „Hells Angels MC Charter Göt-
tingen“ wird beschlagnahmt und eingezogen.

5. Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezogen, so-
weit der Berechtigte durch Überlassung der Sachen an den

Verein „Hells Angels MC Charter Göttingen“ dessen straf-
rechtswidrige Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich geför-
dert hat oder die Sachen zur Förderung dieser Zwecke und
Tätigkeiten bestimmt sind.

6. Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird angeordnet;
dies gilt nicht für die Einziehung des Vereinsvermögens
oder der in Ziffer 5 bezeichneten Sachen Dritter.“

Gläubigeraufruf:

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15
Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur
Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) auf-
gefordert, 

— ihre Forderungen bis zum 30. 9. 2016 schriftlich unter
Angabe des Betrages und des Grundes beim Niedersäch-
sischen Ministerium für Inneres und Sport, Lavesallee 6,
30169 Hannover, anzumelden,

— ein im Fall der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht anzuge-
ben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzeitige Befrie-
digung nach § 16 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung
des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts
(Vereinsgesetz) ist,

— nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis zum
30. 9. 2016 nicht angemeldet werden, nach § 13 Abs. 1 Satz 3
des Vereinsgesetzes erlöschen.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 664

D. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Widerruf der Übertragung
der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

für bestimmte bauliche Anlagen

Bek. d. MS v. 9. 6. 2016 — 505-24200/2-101 —

Durch Bescheid vom 9. 6. 2016 wurde mit Wirkung vom
1. 7. 2016 die Übertragung der Aufgaben der unteren Bauauf-
sichtsbehörde für bestimmte bauliche Anlagen auf die Stadt
Twistringen gemäß § 57 Abs. 2 NBauO widerrufen.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 664

Überwachung von Schwimm- und Badebecken
einschließlich ihrer Wasseraufbereitungsanlagen

RdErl. d. MS v. 20. 6. 2016 — 401.4-41504/3/1/2 —

— VORIS 21069 —

1. Gemäß § 37 Abs. 2 IfSG muss Schwimm- und Badebecken-
wasser in Gewerbebetrieben, öffentlichen Bädern sowie in sons-
tigen nicht ausschließlich privat genutzten Einrichtungen so
beschaffen sein, dass durch seinen Gebrauch eine Schädigung
der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheits-
erreger, nicht zu besorgen ist.

Hinsichtlich dieser Anforderung unterliegen Schwimm-
und Badebecken einschließlich ihrer Wasseraufbereitungsan-
lagen gemäß § 37 Abs. 3 Satz 1 IfSG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1
NGöGD der Überwachung durch die Landkreise und kreisfreien
Städte.

Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1.1 Schwimm- und Badebecken in Gewerbebetrieben, öffent-
lichen Bädern sowie in sonstigen nicht ausschließlich
privat genutzten Einrichtungen sind durch die medizini-
schen Fachdienste der Landkreise und kreisfreien Städte
routinemäßig zu überwachen. Die Überwachung richtet
sich nach Abschnitt 2.3.2 „Überwachung durch das Ge-
sundheitsamt“ der Empfehlung des Umweltbundesamtes
„Hygieneanforderungen an Bäder und deren Überwachung“
(Bundesgesundheitsblatt 2014 S. 258 ff.).

1.2 Wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer oder die
sonstige Inhaberin oder der sonstige Inhaber von Schwimm-
und Badebecken nachweist, dass sie oder er die Mindest-
anforderungen der DIN 19643-1:2012-11 „Aufbereitung von
Schwimm- und Badebeckenwasser“ sowie der in Num-
mer 1.1 genannten Empfehlung des Umweltbundesamtes
einhält, kann davon ausgegangen werden, dass eine hygie-
nisch einwandfreie Wasserbeschaffenheit i. S. von § 37
Abs. 2 IfSG erzielt wird.

1.3 Soweit der Nachweis nach Nummer 1.2 nicht erbracht
wird, sind im Einzelfall weitere Maßnahmen im Rahmen
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 IfSG zur Sicherstellung der Anfor-
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derungen des § 37 Abs. 2 IfSG im Hinblick auf das vor-
rangige Gesundheitsschutzinteresse der Öffentlichkeit zu
ergreifen. Dabei ist eine engmaschigere Untersuchung als
in der Empfehlung des Umweltbundesamtes und in der
DIN 19643-1 vorgesehen, das zunächst mildere Mittel im
Verhältnis zur Betriebsschließung.

Gemäß § 37 Abs. 3 Satz 2 IfSG gelten für die Durchführung
der Überwachung von Schwimm- und Badebecken einschließ-
lich ihrer Wasseraufbereitungsanlagen die Befugnisse nach
§ 16 Abs. 2 IfSG.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Probennahme und
Untersuchung nicht durch die Landkreise und kreisfreien Städte
erfolgen muss, sondern die Durchführung der erforderlichen
Untersuchungen der Unternehmerin, dem Unternehmer oder der
sonstigen Inhaberin oder dem sonstigen Inhaber des Schwimm-
und Badebeckens durch Verwaltungsakt aufgegeben werden
kann.

2. Dieser RdErl. tritt am 20. 6. 2016 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2021 außer Kraft.

An
die Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Städte, Stadt Göttingen
das Niedersächsische Landesgesundheitsamt

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 664

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Rechtliche Einstufung Elektrischer Zigaretten
und darin verwendeter Lösungen

Gem. RdErl. d. ML, d. MS u. d. MU v. 6. 6. 2016
— 202-44220-33 —

— VORIS 28700 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 31. 7. 2015 (Nds. MBl. S. 1058)
— VORIS 28700 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 20. 5. 2016 aufge-
hoben.

An die
Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Städte
Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter
Apothekerkammer Niedersachsen

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 665

I. Justizministerium

Richtlinie über die Zusammenarbeit
von Staatsanwaltschaft und Polizei

bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität

Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 20. 5. 2016
— 23.2-12334/4 —

— VORIS 21021 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 16. 7. 2008 (Nds. MBl. S. 825, Nds. Rpfl. S. 270)
— VORIS 21021 —

1. Grundsätzliches

1.1 Die Verfolgung der Organisierten Kriminalität (im Folgen-
den: OK) ist ein wichtiges Anliegen der Allgemeinheit. Es ist
eine zentrale Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, dieser
Erscheinungsform der Kriminalität wirksam und mit Nach-
druck zu begegnen.

1.2 Aufklärungserfolge können nur erreicht werden, wenn
Staatsanwaltschaft und Polizei im einzelnen Verfahren und
verfahrensübergreifend besonders eng und vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten; dies setzt eine möglichst frühzeitige gegen-
seitige Unterrichtung voraus.

1.3 Notwendig ist auch die Zusammenarbeit mit anderen
Stellen, insbesondere den Justizvollzugsanstalten, den Finanz-
und Zollbehörden, den Ordnungsbehörden (z. B. Ausländer-
oder Gewerbeämter) sowie den Dienststellen der Arbeitsver-
waltung.

2. Begriff, Erscheinungsformen und Indikatoren der Organisierten
Kriminalität

2.1 OK ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte
planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer
Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als
zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeits-
teilig

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher
Strukturen,

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüch-
terung geeigneter Mittel oder

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Ver-
waltung, Justiz oder Wirtschaft

zusammenwirken. Der Begriff umfasst nicht Straftaten des
Terrorismus.

2.2 Die Erscheinungsformen der OK sind vielgestaltig. Neben
strukturierten, hierarchisch aufgebauten Organisationsformen
(häufig zusätzlich abgestützt durch ethnische Solidarität und
Abschottung, Sprache, Sitten, sozialen und familiären Hinter-
grund) finden sich — auf der Basis eines Systems persönlicher
und geschäftlicher kriminell nutzbarer Verbindungen —
Straftäterverflechtungen mit unterschiedlichem Bindungsgrad
der Personen untereinander, deren konkrete Ausformung durch
die jeweiligen kriminellen Interessen bestimmt wird.

2.3 OK kann insbesondere in folgenden Kriminalitätsberei-
chen auftreten:

— Rauschgifthandel und -schmuggel,

— Waffenhandel und -schmuggel,

— Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben (vor
allem Zuhälterei, Prostitution, Menschenhandel, illegales
Glücks- und Falschspiel),

— Schutzgelderpressung,

— Cybercrime,

— unerlaubte Arbeitsvermittlung und Beschäftigung,

— illegale Einschleusung von Ausländerinnen und Ausländern,

— Warenzeichenfälschung (Markenpiraterie),

— Kapitalanlagebetrug,

— Subventionsbetrug und Eingangsabgabenhinterziehung,

— Fälschung und Missbrauch unbarer Zahlungsmittel,

— Herstellung und Verbreitung von Falschgeld,

— Verschiebung insbesondere hochwertiger Kraftfahrzeuge
und von Lkw-, Container- und Schiffsladungen,

— Betrug zum Nachteil von Versicherungen,

— Einbruchsdiebstahl in Wohnungen mit zentraler Beutever-
wertung,

— Arznei- und Lebensmittelgesetzverstöße,

— Geldwäsche.

Neben diesen Kriminalitätsbereichen zeichnen sich Ansät-
ze von OK auch auf den Gebieten der Umweltkriminalität wie
der illegalen Entsorgung von Sonderabfall und verbotenem Han-
del mit gefährlichen Abfällen sowie des illegalen Technologie-
transfers ab.

2.4 Indikatoren, die einzeln oder in unterschiedlicher Ver-
knüpfung Anlass geben können, einen Sachverhalt der OK zu-
zurechnen, sind in der Anlage 1 genannt. Die Aufzählung ist
nicht abschließend und nicht auf spezielle Deliktsbereiche ab-
gestellt. In Zweifelsfällen stellen die einander zugeordneten
Strafverfolgungsbehörden umgehend Einvernehmen darüber
her, ob sie einen Sachverhalt als OK bewerten.
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2.5 In Niedersachsen werden von der Polizei schwerpunkt-
mäßig Kriminalitätsphänomene in Strukturen folgender Be-
reiche der OK bekämpft:

— Russisch-Eurasische Kriminalität (REOK); die hierunter fal-
lenden Täterinnen und Täter treten deliktisch vor allem in
Bereichen wie dem organisierten Laden- und Einbruchs-
diebstahl sowie im Bereich der Rauschgiftkriminalität in
Erscheinung;

— Clankriminalität; hierunter fallen durch ethnische Zuge-
hörigkeit geprägte Gruppierungen oder Familienstruktu-
ren, welche sich durch ein hohes kriminelles Potenzial und
häufig praktizierter, rechtsstaatlich problematischer Parallel-
justiz (Einsetzen von Familienoberhäuptern, Clanältesten
als „Schlichter“, den staatlichen Strafverfolgungsanspruch
konterkarierend) kennzeichnen;

— Rockerkriminalität; Schwerpunkte der sogenannten Outlaw
Motorcycle Gangs (OMCG’s) liegen vor allem in den Berei-
chen Gewalt- und Waffendelikte, Betäubungsmittelkrimi-
nalität, Erpressung, Milieukriminalität und Menschenhan-
del. Auch die OMCG’s zeichnen sich durch Abschottung
und Nicht-Akzeptanz rechtsstaatlicher Prinzipien aus;

— Cybercrime; in diesem höchst dynamischen Kriminalitäts-
phänomen sind zunehmend Strukturen der OK festzustel-
len, sodass dieser Bereich ab 2015 in das bundesweite poli-
zeiliche Erhebungsraster zur OK-Lagebilderstellung aufge-
nommen wurde.

3. Grundlagen der Zusammenarbeit

3.1 Organisation

Die zügige und wirksame Verfolgung der OK setzt eine auf-
einander abgestimmte Organisation der Strafverfolgungsbehör-
den voraus. Ein identischer Aufbau ist nicht erforderlich.

3.2 Örtliche und überörtliche Stellen der Staatsanwaltschaft

3.2.1 Bei jeder Staatsanwaltschaft wird eine Abteilungsleite-
rin, ein Abteilungsleiter, eine Staatsanwältin oder Staatsanwalt
bestellt, die oder der die Aufgabe hat, in ständiger und enger
Zusammenarbeit mit den zuständigen Polizeidienststellen die
Entwicklung der OK zu beobachten, zu analysieren und Maß-
nahmen der Strafverfolgungsbehörden zu planen und zu koor-
dinieren (Ansprechpartnerin, Ansprechpartner, OK-Beauftragte
oder OK-Beauftragter).

3.2.2 Der Abteilung oder dem Sachgebiet der Ansprechpart-
nerin, des Ansprechpartners oder der oder des OK-Beauftrag-
ten soll die Bearbeitung aller Verfahren zugewiesen werden,
denen OK zugrunde liegt. Soweit besondere Zuständigkeiten
bestehen (z. B. für die Rauschgift- oder Wirtschaftskriminali-
tät), können diese hiervon ausgenommen werden.

3.2.3 Bei der Generalstaatsanwältin oder dem Generalstaats-
anwalt werden die verfahrensübergreifenden Aufgaben der
Ansprechpartnerin, des Ansprechpartners oder der oder des
OK-Beauftragten für den Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft
einer Koordinatorin oder einem Koordinator übertragen. Die
Koordinatorin oder der Koordinator sorgt auch dafür, dass
über die Führung von Sammelverfahren umgehend entschie-
den wird. Sie oder er hat ferner die Aufgabe, den Erfahrungs-
und Informationsaustausch auf überörtlicher Ebene zwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei sowie mit den sonst in den
Nummern 1.2 und 1.3 genannten Behörden vorzubereiten
und durchzuführen. Nummer 3.2.2 gilt sinngemäß.

3.2.4 Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsan-
walt prüft in geeigneten Fällen, ob bestimmte Verfahren für
den Bezirk mehrerer Staatsanwaltschaften einer Staatsanwalt-
schaft zuzuweisen sind (§§ 143 und 145 GVG).

3.2.5 Die „Zentrale Stelle Organisierte Kriminalität und Kor-
ruption“ (im Folgenden: ZOK) bei der Generalstaatsanwalt-
schaft Celle ist in Niedersachsen als Ansprechstelle beratend
für Dienststellen, die mit der Verfolgung oder Aufdeckung
von OK oder korruptiver Verhaltensweisen befasst sind, tätig.
Sie klärt in diesem Bereich bei überörtlichen Ermittlungskom-
plexen Zuständigkeitsfragen, berät in Fragen der justiziellen
Zusammenarbeit und Rechtshilfe, betreibt Fortbildung und

Schulung, erfasst zentral die bei den niedersächsischen Staats-
anwaltschaften geführten Verfahren mit Bezug zur OK und zur
Korruptionskriminalität und erstattet dem MJ jährlich Erfah-
rungsberichte zur OK und zur Korruption.

3.3 Örtliche und überörtliche Stellen der Polizei

3.3.1 Zur Aufdeckung und Verfolgung der OK werden beim
Bundeskriminalamt, den Landeskriminalämtern sowie in den
Flächenstaaten im örtlichen oder regionalen Bereich an Brenn-
punkten der OK Spezialdienststellen eingerichtet oder ausge-
baut, die insbesondere deliktsübergreifend und täterorientiert
ermitteln.

In Niedersachsen sind Spezialdienststellen oder Organisati-
onseinheiten zur Bekämpfung der OK beim Landeskriminalamt
(Abteilung 3) und bei den Polizeidirektionen (Zentrale Krimi-
nalinspektionen) flächendeckend eingerichtet.

Daneben können auch andere Fachdienststellen oder Orga-
nisationseinheiten der Polizei OK, insbesondere Fälle der de-
liktstreuen OK, bearbeiten. Besondere Organisationseinheiten
zur Bekämpfung der OK sollen hier nur in Ausnahmefällen
eingerichtet werden.

3.3.2 Die polizeilichen Ermittlungen einschließlich operati-
ver Maßnahmen obliegen vorrangig den örtlichen oder regio-
nalen Spezialdienststellen in enger Abstimmung mit der für
das jeweilige Verfahren zuständigen Staatsanwaltschaft.

Zu ihren Aufgaben gehören ferner

a) das Zusammenführen OK-relevanter Erkenntnisse,

b) die Mitwirkung an der Erstellung des Kriminalitätslagebil-
des „Organisierte Kriminalität“ für das Land,

c) der Informationsaustausch

— mit der Staatsanwaltschaft,

— mit den OK bearbeitenden Polizeidienststellen des Lan-
des,

— anlassbezogen mit anderen Polizeidienststellen,

— mit dem Landeskriminalamt,

— mit anderen Behörden und Stellen.

3.3.3 Das Landeskriminalamt wertet zentral den OK-Bereich
betreffende Informationen aus und verknüpft sie mit eigenen
und länderübergreifenden Erkenntnissen. Im Rahmen seiner
Zuständigkeit führt es die Ermittlungen selbst oder veranlasst
ihre Durchführung durch andere Dienststellen. Für den Infor-
mationsaustausch gilt Nummer 3.3.2 entsprechend.

3.3.4 Das Bundeskriminalamt wertet zentral OK-relevante
Informationen aus und verknüpft sie mit Erkenntnissen aus
eigenen Verfahren und aus dem internationalen Bereich. Es
führt im Rahmen seiner originären oder auftragsabhängigen
Zuständigkeit die kriminalpolizeilichen Ermittlungen selbst
oder weist sie im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen
einem Land zu.

Die Koordinierungsstelle Organisierte Kriminalität (KOST-OK)
des Bundeskriminalamtes nimmt zentrale Aufgaben im Bereich
der Informationsauswertung auf nationaler und internationa-
ler Ebene wahr. Sie koordiniert die Arbeit nationaler und in-
ternationaler OK-Bekämpfungsstellen und fungiert im Übrigen
als zentrale Ansprechpartnerin im europäischen und interna-
tionalen Kontext. Gleichzeitig obliegt dem Bundeskriminal-
amt die Durchführung von Auswerteprojekten mit dem Ziel der
operativen Umsetzung im Rahmen von gemeinsamen Ermitt-
lungsverfahren bei Bundes- und Länderdienststellen in priori-
sierten Feldern deliktsübergreifender OK.

3.4 Sonstige Stellen der Staatsanwaltschaft und Polizei

Die Bekämpfung der OK ist eine Aufgabe nicht nur der in
den Nummern 3.2 und 3.3 aufgeführten Dienststellen sowie
Beamtinnen und Beamten. Vielmehr sind alle Angehörigen
der Strafverfolgungsbehörden gehalten, auf Anzeichen für OK
zu achten.

3.4.1 Im Bereich der Staatsanwaltschaft ist sicherzustellen,
dass sich die Beamtinnen und Beamten an die besonderen Sach-
bearbeiterinnen, Sachbearbeiter, Dezernentinnen oder Dezer-
nenten wenden und, wenn die Sachbearbeitung konzentriert
ist, die Verfahren abgeben können.
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3.4.2 Im Bereich der Polizei sind entsprechende Erkenntnisse
an die zur Bekämpfung der OK eingerichteten Spezialdienst-
stellen oder Organisationseinheiten weiterzuleiten.

4. Zusammenarbeit bei der Verfahrensbearbeitung

4.1 Vorrangiges Ziel der Ermittlungen muss es sein, in den
Kernbereich der kriminellen Organisation einzudringen und
die im Hintergrund agierenden hauptverantwortlichen Straf-
täterinnen und Straftäter zu erkennen, zu überführen und
zur Aburteilung zu bringen sowie ihnen konsequent die kri-
minell erlangten Gewinne zu entziehen. Dies kann sowohl
verfahrensintegriert als auch verfahrensunabhängig, beispiels-
weise im Rahmen des Geldwäsche-Bekämpfungsansatzes, er-
folgen.

4.2 Die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt schaltet sich
schon zu Beginn der Ermittlungen in die unmittelbare Fallauf-
klärung ein. Zur Gewährleistung einer effektiven und effizien-
ten Ermittlungsführung sind in enger Zusammenarbeit zwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei die wesentlichen Schritte zur
Zielerreichung (Nummer 4.1) möglichst frühzeitig und ein-
vernehmlich festzulegen. Auf dieser Grundlage erstellt die mit
der Durchführung der Ermittlungen beauftragte Polizeidienst-
stelle regelmäßig eine Ermittlungskonzeption, in der die kon-
kreten Ermittlungsziele, wesentliche Verfahrensschritte und
Ermittlungsmaßnahmen sowie der verplanbare Personal-, Res-
sourcen- und Zeitbedarf dargestellt und auch die Schwer-
punkte der durchzuführenden Finanzermittlungen definiert
werden. Die Ermittlungskonzeption ist mit der Staatsanwalt-
schaft abzustimmen und im Rahmen regelmäßiger oder an-
lassbezogener Besprechungen zwischen Staatsanwaltschaft und
Polizei entsprechend der festgestellten Ermittlungsergebnisse
fortzuschreiben.

Die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft bleibt un-
berührt.

4.2.1 Der Grundsatz, dass Ermittlungen straff und beschleu-
nigt zu führen sind, gilt auch im Verfahren wegen OK. Das
vorrangige Ermittlungsziel ist aber im Auge zu behalten, auch
wenn dies länger dauernde Ermittlungen erfordert.

4.2.2 Im Interesse des vorrangigen Ermittlungsziels sind die
Mittel zur Begrenzung des Verfahrensstoffes (§§ 153 ff. StPO)
möglichst frühzeitig zu nutzen, ohne die Zielsetzung der Ver-
mögensabschöpfung zu vernachlässigen. Dies gilt besonders
auch im Hinblick auf das Hauptverfahren, das sich auf die we-
sentlichen Vorwürfe konzentrieren sollte.

4.2.3 Die Abfolge der Ermittlungshandlungen wird in erster
Linie von dem vorrangigen Ermittlungsziel bestimmt. Einzelne
Maßnahmen können vorläufig zurückgestellt werden, wenn
ihre Vornahme die Erreichung dieses Zieles gefährden würde.
Dies gilt nicht, wenn sofortige Maßnahmen wegen der Schwere
der Tat oder aus Gründen der Gefahrenabwehr geboten sind.

4.2.4 Erfordert die Erledigung von Verfahren gegen Rand-
täterinnen und Randtäter der kriminellen Organisation oder
sonstige Nebenbeteiligte noch weitere Ermittlungen, so darf
der schnelle Abschluss dieser Verfahren dem vorrangigen Er-
mittlungsziel nicht übergeordnet werden.

Bei der gebotenen Abwägung ist den Ermittlungen gegen
die verantwortlichen Haupttäterinnen und Haupttäter sowie
regelmäßig den mit der Verwertung der Beute bzw. den mit
Geldwäschehandlungen befassten Täterinnen oder Tätern der
Vorzug zu geben; die übrigen Verfahren sind vorübergehend
zurückzustellen.

4.3 In Verfahren wegen OK soll möglichst die Staatsanwäl-
tin oder der Staatsanwalt die Anklage vertreten, die oder der
die Ermittlungen geleitet hat.

4.4 Für die Zusammenarbeit bei der Inanspruchnahme von
Informantinnen oder Informanten, bei dem Einsatz von V-Per-
sonen und verdeckten Ermittlerinnen oder verdeckten Ermitt-
lern sowie beim Zeugenschutz gelten die hierfür erlassenen
Richtlinien.

4.5 Für die Zusammenarbeit im Rahmen von Initiativermitt-
lungen gilt Nummer 6.

5. Verfahrensübergreifende Zusammenarbeit

5.1 Die verfahrensübergreifende Zusammenarbeit zwischen
Staatsanwaltschaft und Polizei hat zum Ziel, dass beide Be-
hörden einen vertieften und gleichen Erkenntnisstand über die
Erscheinungsformen der OK und die spezifischen Probleme
einschlägiger Verfahren gewinnen, gemeinsam fortentwickeln
und bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen zugrunde legen.

Die verfahrensübergreifende Zusammenarbeit dient auch
der Verständigung über die örtliche und zeitliche Steuerung
der Ermittlungskapazitäten von Staatsanwaltschaft und Poli-
zei durch Bildung von Schwerpunkten entsprechend dem je-
weiligen Lagebild.

5.2 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei vereinbaren regel-
mäßige Dienstbesprechungen, bei denen insbesondere erörtert
werden

— Lage, voraussichtliche Entwicklung und Maßnahmen zur
Bekämpfung der OK in ihrem Bereich,

— Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Ablauf von Er-
mittlungs- und gerichtlichen Verfahren, auch Auswirkun-
gen von Fehlern in der Ermittlungstätigkeit,

— Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Anwendung ver-
deckter Ermittlungsmethoden und aus dem Zeugenschutz,
einschließlich der Sicherung der gebotenen Geheimhal-
tung,

— Erkenntnisse und Erfahrungen aus Maßnahmen zur Ge-
winnabschöpfung,

— örtliche Praxis der internationalen Rechtshilfe und sonsti-
gen Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden,

— allgemeine Fragen der Zusammenarbeit,

— Öffentlichkeitsarbeit.

Die Besprechungen sollen einmal jährlich, bei Bedarf auch
häufiger, stattfinden. Dem Zoll- und dem Steuerfahndungs-
dienst soll Gelegenheit zur Teilnahme gegeben werden. Über
die Hinzuziehung anderer Behörden entscheiden die beteiligten
Stellen. Über das Ergebnis der Besprechungen ist den jeweils
vorgesetzten Behörden zu berichten.

5.3 Die Besprechungen können auch auf der Ebene der Ge-
neralstaatsanwältinnen oder Generalstaatsanwälte vereinbart
werden.

5.4 Gemeinsame Informations- und Fortbildungsveranstal-
tungen sind vorzusehen. Dabei sollte den entsprechenden
Stellen des Königreichs der Niederlande und der angrenzen-
den Bundesländer Gelegenheit zur Teilnahme gegeben wer-
den.

5.5 Die Hospitation von Beamtinnen und Beamten der Staats-
anwaltschaft und der Polizei bei der jeweils anderen Behörde
ist zu ermöglichen.

6. Initiativermittlungen

6.1 OK wird nur selten von sich aus offenbar. Strafanzeigen
in diesem Bereich werden häufig nicht erstattet, u. a. weil die
Zeuginnen oder Zeugen Angst haben. Die Aufklärung und
wirksame Verfolgung der OK setzt daher voraus, dass Staats-
anwaltschaft und Polizei von sich aus im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Befugnisse Informationen gewinnen oder bereits
erhobene Informationen zusammenführen, um Ansätze zu
weiteren Ermittlungen zu erhalten (Initiativermittlungen).

6.2 Liegt ein Sachverhalt vor, bei dem nach kriminalisti-
scher Erfahrung die wenn auch geringe Wahrscheinlichkeit
besteht, dass eine verfolgbare Straftat begangen worden ist,
besteht ein Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO). Dieser löst
die Strafverfolgungspflicht aus. Es ist nicht notwendig, dass
sich der Verdacht gegen eine bestimmte Person richtet.

Bleibt nach Prüfung der vorliegenden Anhaltspunkte un-
klar, ob ein Anfangsverdacht besteht, und sind Ansätze für
weitere Nachforschungen vorhanden, so können die Strafver-
folgungsbehörden diesen nachgehen. In solchen Fällen be-
steht keine gesetzliche Verfolgungspflicht. Ziel ist allein die
Klärung, ob ein Anfangsverdacht besteht. Strafprozessuale
Zwangs- und Eingriffsbefugnisse stehen den Strafverfolgungs-
behörden in diesem Stadium nicht zu.
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Ob und inwieweit die Strafverfolgungsbehörden sich in die-
sen Fällen um weitere Aufklärung bemühen, richtet sich nach
Verhältnismäßigkeitserwägungen; wegen der besonderen Ge-
fährlichkeit der OK werden sie ihre Aufklärungsmöglichkei-
ten bei Anhaltspunkten für solche Straftaten in der Regel aus-
schöpfen.

6.3 Die Befugnisse der Polizei zu Initiativermittlungen im
Rahmen der Gefahrenabwehr richten sich nach den Polizeige-
setzen, in Niedersachsen nach dem in Niedersachsen gelten-
den Gefahrenabwehrrecht.

6.4 Bei Initiativermittlungen liegen häufig die Elemente der
Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr in Gemengelage vor
oder gehen im Verlauf eines Verdichtungs- und Erkenntnis-
prozesses ineinander über. Staatsanwaltschaft und Polizei ar-
beiten auch in diesem Bereich eng zusammen. Für die Zu-
sammenarbeit gelten die Nummern 4 und 5 sinngemäß mit
den Maßgaben, dass

— das Ziel der Initiativermittlungen die Klärung des An-
fangsverdachts oder der Gefahrenlage ist,

— der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt in Fällen der
Gefahrenabwehr eine Leitungsbefugnis nicht zusteht,

— das Ergebnis der Initiativermittlungen mit den Vorgängen
unverzüglich der Staatsanwaltschaft vorzulegen ist, sobald
die Initiativermittlungen Anhaltspunkte für verfolgbare
Straftaten (§ 152 Abs. 2 StPO) ergeben haben. Die Vorlage
hat auch dann zu erfolgen, wenn aus polizeilicher Sicht un-
klar ist, ob Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten vorliegen.

6.5 Die Zusammenarbeit obliegt auf der Seite der Staatsan-
waltschaft der Behörde, die für die Durchführung des Ermitt-
lungsverfahrens zuständig wäre. In Zweifelsfällen entscheidet
die nächst höhere Behörde. Bei einzuleitenden Initiativer-
mittlungen, die den Zuständigkeitsbereich einer Staatsan-
waltschaft überschreiten, unterrichten die betroffenen Staats-
anwaltschaften zeitnah die Generalstaatsanwaltschaft Celle
— ZOK —.

7. Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten

7.1 Die von der OK ausgehenden Gefahren sind auch bei
Vollzugsentscheidungen zu berücksichtigen.

7.2 Die Justizvollzugsanstalten sind über

— Verbindungen einer oder eines Untersuchungs- oder Straf-
gefangenen zur OK,

— Erscheinungsformen und Entwicklung der OK

zu informieren, soweit es für Vollzugsentscheidungen erheb-
lich sein kann und Belange der Strafverfolgung nicht entgegen-
stehen.

7.3 Die Information über die Gefangene oder den Gefange-
nen muss möglichst bei der Einlieferung erfolgen. Anderen-
falls ist sie nachzuholen. Sie obliegt der Staatsanwaltschaft, in
Eilfällen der Polizei.

7.4 Den Vollzugsbehörden soll Gelegenheit gegeben werden,
an den in den Nummern 5.3 und 5.4 genannten Veranstaltun-
gen teilzunehmen; bei Bedarf sind sie auch zu den Bespre-
chungen nach Nummer 5.2 hinzuzuziehen.

7.5 Die Justizvollzugsanstalt unterrichtet die Staatsanwalt-
schaft, in Eilfällen die Polizei, über Erkenntnisse, die für die
Verfolgung der OK von Bedeutung sein können.

7.6 Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner in der Justiz-
vollzugsanstalt ist die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter.

8. Zusammenarbeit mit anderen Behörden

8.1 Zoll- und Finanzbehörden

8.1.1 Soweit Staatsanwaltschaft oder Polizei bei ihren Er-
mittlungen im Bereich der OK Anhaltspunkte für

— Hinterziehung von Eingangsabgaben oder Verbrauch-
steuern, z. B. Gold- oder Alkoholschmuggel,

— Straftaten i. S. des § 37 Abs. 1 MOG, z. B. Subventionsbe-
trug im Zusammenhang mit Fleisch oder Getreide, 

— Straftaten nach dem AWG, z. B. illegaler Technologie-
transfer oder nach dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen mit Auslandsbezug,

— Zuwiderhandlungen gegen Verbote und Beschränkungen
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, z. B. Rausch-
gift- oder Waffenschmuggel, Warenzeichenfälschungen

feststellen, ist der Zollfahndungsdienst zu unterrichten (vgl.
§§ 403, 116 AO, § 42 AWG). Dies kann entweder über das
Zollkriminalamt — Zentrales Zollfahndungsamt — oder das
örtliche Zollfahndungsamt erfolgen.

Gewinnt der Zollfahndungsdienst im Rahmen seiner Er-
mittlungen Anhaltspunkte, die auf das Vorliegen von OK hin-
deuten und für dessen Aufklärung die Polizei oder Staats-
anwaltschaft zuständig ist, so unterrichtet er die zuständigen
Strafverfolgungsbehörden. Handelt es sich bei den Ermittlun-
gen des Zollfahndungsdienstes um Ermittlungen wegen einer
Zoll- oder Verbrauchsteuerstraftat, so ist das Steuergeheimnis
zu beachten. Es ist dann im Einzelfall zu prüfen, ob das Steuer-
geheimnis durchbrochen werden kann.

8.1.2 Soweit Staatsanwaltschaft oder Polizei bei ihren Er-
mittlungen im Bereich der OK Anhaltspunkte für Steuerstraf-
taten feststellen, ist der Steuerfahndungsdienst zu unterrich-
ten (vgl. §§ 403, 116 AO).

Gewinnt der Steuerfahndungsdienst im Rahmen seiner
steuerstrafrechtlichen Ermittlungen Anhaltspunkte, die auf
das Vorliegen von OK hindeuten und für dessen Aufklärung
die Polizei oder Staatsanwaltschaft zuständig ist, so unterrich-
tet er die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, wenn das
Steuergeheimnis dem nicht entgegensteht. Dies ist im Einzel-
fall zu prüfen. Satz 2 gilt entsprechend für die Bußgeld- und
Strafsachenstellen der Finanzämter.

8.1.3 Gewinnt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (im Folgen-
den: FKS) bei der Durchführung von verdachtsunabhängigen
Prüfungen gemäß § 2 SchwarzArbG Anhaltspunkte für straf-
rechtlich relevante Sachverhalte, insbesondere für Straftaten,
die auf Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung (§ 232 ff. StGB) oder zur Ausbeutung der Arbeitskraft
(§ 233 ff. StGB) hinweisen, informiert sie unverzüglich in ge-
eigneter Form die Staatsanwaltschaft oder Polizei. Die Staats-
anwaltschaft und Polizei arbeiten in diesen Fällen in enger
Abstimmung mit der FKS.

8.2 Bundespolizei

Die Zusammenarbeit der Polizei Niedersachsen mit der
Bundespolizei richtet sich im Rahmen des geltenden Rechts
nach der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium
des Innern und dem MI über die Bildung eines gemeinsamen
Sicherheitskooperationssystems zwischen ihren Polizeien vom
26. 4. 1999 (PolNBl. S. 146).

8.3 Andere Behörden 

Die OK kann mit strafrechtlichen Mitteln allein nicht mit
Erfolg bekämpft werden. Die von ihr ausgehenden Gefahren
sind auch bei den Entscheidungen der Ordnungsbehörden
(vgl. Nummer 1.3) und sonstiger Verwaltungsbehörden zu be-
rücksichtigen. Die Verwaltungsbehörden können ferner zur
Aufklärung der OK beitragen, indem sie relevante Erkenntnisse
z. B. über unerlaubte Arbeitsvermittlung und Beschäftigung,
illegale Einschleusung von Ausländerinnen und Ausländern,
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung oder
Ausbeutung der Arbeitskraft, oder Verstöße nach dem Geld-
wäschegesetz den Strafverfolgungsbehörden mitteilen.

8.4 Verfahrensübergreifende Zusammenarbeit

Für die verfahrensübergreifende Zusammenarbeit kann sich
die Einrichtung von Gesprächskreisen auf örtlicher und über-
örtlicher Ebene durch die Ansprechpartnerinnen, Ansprech-
partner, OK-Beauftragten, Koordinatorinnen und Koordinato-
ren (Nummer 3.2) sowie mit den für die Finanzermittlungen
spezialisierten Staatsanwältinnen, Staatsanwälten, Ermittlungs-
personen und Geldwäschebeauftragten empfehlen.

9. Schutz der Ermittlungen

Dem Schutz der Ermittlungen kommt in Verfahren wegen
OK besonders hohe Bedeutung zu. Ihm muss durch Ermitt-
lungsbehörden und Justizvollzugsanstalten Rechnung getra-
gen werden.
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Um das vorrangige Ermittlungsziel (vgl. Nummer 4.1) nicht
zu gefährden, ist sicherzustellen, dass

— ausschließlich unmittelbar an den Ermittlungen Beteiligte
Kenntnis von Maßnahmen der verdeckten Informationsge-
winnung erlangen und

— in den mit der Bekämpfung der OK befassten Dienststellen
oder Organisationseinheiten alle Voraussetzungen für den
Schutz der Ermittlungen gegeben sind.

Die Rechte der Verteidigung bleiben unberührt.

10. Gemeinsames Lagebild von Polizei und Staatsanwaltschaft über
die OK in Niedersachsen

10.1 Allgemeines

Das Lagebild „Organisierte Kriminalität in Niedersachsen“
(im Folgenden: Lagebild OK) soll den Zustand und die Erschei-
nungsformen der OK in Niedersachsen in dem jeweiligen Be-
richtsjahr möglichst umfassend und verlässlich beschreiben, be-
werten und Entwicklungstendenzen aufzeigen. Es soll damit

— den Strafverfolgungsbehörden die Grundlage für eine rea-
listische, möglichst übereinstimmende Lageeinschätzung
des Gefahrenpotenzials und des Umfangs der OK liefern,

— Rückschlüsse auf polizeiliche und justizielle Aufgaben-
stellungen, Bekämpfungsmaßnahmen und -ziele ermögli-
chen,

— die Strafverfolgungsbehörden in die Lage versetzen, strate-
gische Entscheidungen zur Optimierung der zielgerichte-
ten OK-Bekämpfung zu treffen,

— die Entscheidung über Schwerpunkte und Prioritäten er-
leichtern,

— Empfehlungen an die politische Ebene und den Gesetzge-
ber geben,

— eine möglichst effiziente Steuerung der Ressourcen zur Be-
kämpfung der OK ermöglichen und 

— eine Überprüfung der Effektivität justizieller und polizeili-
cher Maßnahmen gewährleisten.

Zur Erreichung dieser Zwecke ist das Lagebild OK als ein
Produkt der strategischen Auswertung ständig weiterzuent-
wickeln und den Erscheinungsformen der OK und den Not-
wendigkeiten einer effektiven Bekämpfung im nationalen und
internationalen Zusammenhang anzupassen. Zu einer weite-
ren Verbesserung der Lagedarstellung ist es erforderlich, die
justiziellen und die polizeilichen Daten und Erkenntnisse zu-
sammenzuführen, um so die Erkenntnisgrundlagen über die
OK in Niedersachsen zu verbreitern.

10.2 Verfahren zur Erstellung des gemeinsamen Lagebildes

10.2.1 Grundlage des Lagebildes sind die in Niedersachsen
bearbeiteten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren mit OK-Rele-
vanz. Die OK-Relevanz wird anhand der Definition „Organi-
sierte Kriminalität“ der Gemeinsamen Arbeitsgruppe „Justiz/
Polizei“ aus dem Jahr 1990 i. V. m. den Anlagen 1 und 2 fest-
gestellt.

10.2.2 Gelangt die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen zu
dem Ergebnis, dass der zugrunde liegende Sachverhalt der OK
zuzurechnen ist, so nimmt sie darüber eine Abstimmung mit
der zuständigen Staatsanwaltschaft vor. Auf polizeilicher Seite
ist daran in jedem Fall die Leiterin oder der Leiter der Zentra-
len Kriminalinspektion oder des zuständigen Dezernates der
Abteilung 3 des Landeskriminalamtes zu beteiligen, deren oder
dessen Entscheidung für die Polizei auf dieser Ebene maßgeb-
lich ist.

10.2.3 Stimmen Polizei und Staatsanwaltschaft in der Be-
wertung der OK-Relevanz des Sachverhalts überein, so doku-
mentieren sie dies und geben dem gesamten Verfahrenskom-
plex einen Namen, der während der weiteren Verfahrensdau-
er beibehalten wird und der leichteren Zuordnung in späteren
Verfahrensstadien dient.

10.2.4 Bestehen zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft
bezüglich der OK-Relevanz unterschiedliche Auffassungen, die
auf dieser Ebene nicht ausgeräumt werden können, so wird
die Entscheidung darüber auf der Ebene des Landeskriminal-
amtes und der Generalstaatsanwaltschaft Celle — ZOK — her-
beigeführt.

10.2.5 Die Polizei erhebt und meldet dem Landeskriminal-
amt die Lage unter Verwendung des bundeseinheitlich vorge-
gebenen Rasters und unter Beachtung der darüber hinaus auf
Landesebene bestehenden Regelungen. Näheres regelt das
Landeskriminalamt im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz.

10.2.6 Die Staatsanwaltschaften berichten zeitnah der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Celle — ZOK — zu Eingang und Ab-
schluss von OK-Verfahren (siehe Nummer 10.2.3). Maßgebli-
cher Inhalt dieser Berichte sind die spezifisch justiziellen Er-
kenntnisse, über die die Polizei nicht verfügt sowie neue, von
den bisherigen polizeilichen Informationen abweichende Er-
kenntnisse, z. B. über die Effektivität der angewandten Ermitt-
lungsmethoden, den Verlauf des gerichtlichen Verfahrens, die
Herkunft und Verbindungen der Haupttäterinnen und Haupt-
täter, Vermögensabschöpfungen, Rechtshilfe oder Besonder-
heiten im Strafvollzug.

Die Erfassung der justiziellen Daten wird im Einzelnen von
der Generalstaatsanwaltschaft Celle — ZOK — geregelt.

10.2.7 Das Landeskriminalamt stellt sicher, dass die Daten
aus OK-Verfahrenskomplexen des Bundeskriminalamtes, der
Bundespolizei und des Zolls, soweit sie in Niedersachsen ge-
führt werden, in das Lagebild einfließen. Die Generalstaatsan-
waltschaft Celle — ZOK — informiert das Landeskriminalamt
über diejenigen eingeleiteten OK-Verfahrenskomplexe der
niedersächsischen Staatsanwaltschaften, an denen die nieder-
sächsische Polizei nicht beteiligt ist.

10.2.8 Meldeschluss für die zu berücksichtigenden Verfahren
ist jeweils der 15. Dezember.

Die Lagemeldungen der Polizei und der Staatsanwaltschaf-
ten werden durch das Landeskriminalamt und die General-
staatsanwaltschaft Celle — ZOK — zusammengefasst und zu
Beginn des Folgejahres gemeinsam bewertet. Sie entscheiden
einvernehmlich, ob die gemeldeten Verfahrenskomplexe in
das Lagebild OK aufgenommen werden.

10.2.9 Das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwalt-
schaft Celle — ZOK — erstellen auf der Grundlage dieser Be-
wertung den polizeilichen und den justiziellen Teil des ge-
meinsamen Lagebildes OK und legen ihn zum 15. Mai des je-
weiligen Folgejahres dem MI und dem MJ vor. Sie berichten
über die dabei gemachten Erfahrungen und die für erforder-
lich erachteten Änderungen in der Erfassung.

10.2.10 Das Landeskriminalamt teilt davon unabhängig dem
Bundeskriminalamt die Daten mit, die zur Erstellung des Bun-
deslagebildes OK erforderlich sind.

10.2.11 Die Unterrichtung des LT, der Öffentlichkeit und der
anderen Länder über das gemeinsame Lagebild OK erfolgt ein-
vernehmlich durch das MI und das MJ.

10.2.12 Das Landeskriminalamt versendet das Lagebild an
die Landeskriminalämter der anderen Länder, das Bundeskri-
minalamt, den Zoll und die Bundespolizei. Die Generalstaats-
anwaltschaft Celle — ZOK — leitet das Lagebild bundesweit
an alle übrigen Generalstaatsanwaltschaften weiter.

11. Schlussbestimmungen

Dieser Gem. RdErl. tritt am 1. 6. 2016 in Kraft. Der Bezugs-
erlass tritt mit Ablauf des 31. 5. 2016 außer Kraft.

An
die Polizeidirektionen
das Landeskriminalamt Niedersachsen
die Polizeiakademie Niedersachsen
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Anlage 1

Generelle Indikatoren
zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte*)

1. Vorbereitung und Planung der Tat 

— präzise Planung,
— Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von

Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen und Ähn-
liches,

— Arbeit auf Bestellung,
— hohe Investitionen, z. B. durch Vorfinanzierung aus nicht

erkennbaren Quellen,
— Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären,
— Vorhalten von Ruheräumen im Ausland.

2. Ausführung der Tat

— präzise und qualifizierte Tatdurchführung,
— Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzu-

setzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse,
— Tätigwerden von Spezialistinnen oder Spezialisten (auch

aus dem Ausland),
— arbeitsteiliges Zusammenwirken,
— Einsatz von polizeilich „unbelasteten“ Personen,
— Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte.

3. Finanzgebaren

— Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusam-
menhang mit Investitionen,

— überwiegendes Nutzen von virtuellen Währungen als
Bezahlsystem (bei gleichzeitigem Einsatz entsprechender
Mixingsysteme), 

— Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben,
— Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und

dem zu erwartenden Gewinn,
— Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z. B. beim Kauf von Im-

mobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Ver-
hältnis zum Einkommen stehen.

4. Verwertung der Beute

— Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf,
— Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätig-

keiten,
— Maßnahmen der Geldwäsche.

5. Konspiratives Täterverhalten

— Gegenobservation,
— Abschottung,
— Decknamen,
— Codierung in Sprache und Schrift,
— Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung

polizeilicher Überwachungsmaßnahmen.

6. Täterverbindungen oder Tatzusammenhänge

— überregional,
— national,
— international.

7. Gruppenstruktur

— hierarchischer Aufbau,
— ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder

Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen,
— internes Sanktionssystem.

8. Hilfe für Gruppenmitglieder

— Fluchtunterstützung,
— Beauftragung bestimmter Anwältinnen oder Anwälte und

deren Honorierung durch Dritte,
— Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidi-

gung,
— hohe Kautionsangebote,

*) Generelle Indikatoren sind allgemein kennzeichnende Merkmale.
Spezielle Indikatoren werden unter Einbeziehung zusätzlicher Er-
kenntnisse zu deliktspezifischen Handlungsformen und Gruppen-
strukturen erarbeitet.

— Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteilig-
ten,

— Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeuginnen und
Zeugen,

— ängstliches Schweigen von Betroffenen,
— überraschendes Benennen von Entlastungszeuginnen und

Entlastungszeugen,
— Betreuung in der Untersuchungshaft oder Strafhaft,
— Versorgung von Angehörigen,
— Wiederaufnahme nach der Haftentlassung.

9. Korrumpierung

— Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täterinnen und
Täter,

— Herbeiführen von Abhängigkeiten (z. B. durch Sex, verbo-
tenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher),

— Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferien-
wohnungen, Luxusfahrzeugen usw.

10. Monopolisierungsbestrebungen

— „Übernahme“ von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaf-
ten,

— Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute,
— Kontrolle bestimmter Geschäftszweige,
— „Schutzgewährung“ gegen Entgelt.

11. Öffentlichkeitsarbeit

— gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von
einem bestimmten Tatverdacht ablenken,

— systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher
Einrichtungen (z. B. durch auffälliges Mäzenatentum).

Anlage 2

Hinweise zur praktischen Anwendung der Definition
„Organisierte Kriminalität“

Vorbemerkung

Die Definition der Organisierten Kriminalität (im Folgenden:
OK) soll der Anwenderin oder dem Anwender der Richtlinie
über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei
bei der Verfolgung der OK eine Hilfestellung bei der sachge-
rechten und möglichst eindeutigen Bewertung geben, ob Straf-
tatenkomplexe und Verhaltensweisen Verdächtiger der OK zu-
zuordnen sind.

Die Folgen einer solchen Zuordnung können vielfältig sein,
z. B.
— Begründung von Zuständigkeiten von Fachdienststellen zur

Strafverfolgung,
— Begründung der Anwendung besonderer Eingriffsmaßnah-

men,
— Einbeziehung der Informationen in zentrale Auswertungs-

systeme (Intelligence-Systeme),
— Erfüllung besonderer Informations- und Meldepflichten

einschließlich internationalem Nachrichtenaustausch,
— Erfassung in gesonderten Lagebildern.

Die nachfolgenden Ausführungen richten sich vor allem an
die in den Strafverfolgungsbehörden mit der Bekämpfung der
OK befassten Bediensteten, um auf der Grundlage angenäher-
ter Lageeinschätzungen zu einer einheitlichen Bekämpfung der
OK zu gelangen.

1. Definition „OK“

1.1 OK ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte
planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer
Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als
zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeits-
teilig
a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher

Strukturen,
b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Ein-

schüchterung geeigneter Mittel oder
c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Ver-

waltung, Justiz oder Wirtschaft
zusammenwirken.

Der Begriff umfasst nicht Straftaten des Terrorismus.
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1.2 Aufbau der Definition
Die Definition OK umfasst strafrechtliche, soziologische, psy-

chologische und ökonomische Elemente. Sie stellt keinen ma-
teriell-strafrechtlichen Normenbegriff dar. Sie ist in zwei Teile
gegliedert: die generellen und speziellen Merkmale der Alter-
nativen der Nummer 1.1 Buchst. a bis c.
1.2.1 Generelle Merkmale
— Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheb-

licher Bedeutung sind,
— Gewinn- oder Machtstreben,
— auf längere oder unbestimmte Dauer,
— Arbeitsteiligkeit,
— Zusammenwirken von mehr als zwei Beteiligten,
— planmäßige Begehung.
1.2.2 Spezielle Merkmale

Erst die speziellen Merkmale der Alternativen der Num-
mer 1.1 Buchst. a bis c qualifizieren organisiertes kriminelles
Verhalten zu OK. Im Verhältnis zueinander können diese Merk-
male einzeln oder kumulativ gegeben sein.

Für die Bestimmung „OK“ ist nicht erforderlich, dass beide
Merkmalsgruppen sachlich und zeitlich in einem zur Bewer-
tung anstehenden Sachverhalt zusammenfallen. Eine einzelne
noch fehlende Merkmalsgruppe kann sich auch aus anderen,
zeitlich zurückliegenden Feststellungen der Strafverfolgungs-
behörden herleiten lassen. Wesentlich ist, dass der im Einzel-
fall angestrebte Tatzweck erreicht und/oder der Fortbestand
und die Wirksamkeit der Organisation gesichert werden sol-
len. Darin liegt die besondere Gefährlichkeit der OK; die kri-
minalpolitische Zielsetzung besteht darin, mit adäquaten Be-
kämpfungsmaßnahmen die Etablierung und Verfestigung der
kriminellen Strukturen in Teilbereichen der Gesellschaft zu
unterbinden.

1.3 Anwendungsfälle
1.3.1 Grundsätzlich unproblematisch ist die Anwendung
der Definition auf Sachverhalte, bei denen die Ermittlungen
ganz oder weitgehend abgeschlossen sind. Um OK zu bejahen,
müssen die generellen Merkmale gegeben sein und zumindest
die speziellen Merkmale einer der Fallgruppen der Nummer 1.1
Buchst. a bis c vorliegen.

Bei der Untersuchung der speziellen Merkmale kann sich
als unproblematisch erweisen, dass solche bereits Tatbestands-
merkmale der Straftatbestände darstellen. In eine Überprü-
fung dieser Merkmale ist im Einzelnen nicht erneut einzu-
treten:

Wird nämlich bei der Beurteilung der zugrunde liegenden
Straftaten die Nutzung geschäftsähnlicher Strukturen, z. B.
von Betrieben oder Unternehmen bei wirtschaftskriminellem
Verhalten, oder die Gewaltanwendung, z. B. bei der Durch-
führung einer Raubtat, festgestellt, so reichen diese tatbestand-
lichen Verhaltensweisen allein nicht aus, auch gleichzeitig
die speziellen Merkmale für OK zu bejahen. Hierzu sind zu-
sätzliche Feststellungen zu OK-typischen Verhaltensweisen
i. S. der speziellen Merkmale der Nummer 1.1 Buchst. a bis c
erforderlich. Sind diese Verhaltensweisen nicht feststellbar, so
werden selbst schwerwiegende Straftaten nicht zur OK; es
handelt sich zwar um geplant vorbereitete und durchgeführte
Straftaten, aber nicht um OK i. S. der Definition.
1.3.2 Problematisch sind diejenigen Sachverhalte, bei denen
deutliche Hinweise auf OK-Hintergründe (noch) nicht erkenn-
bar sind.

Es gibt z. B. im Diebstahlsbereich eine Fülle von Delikten,
die für sich allein keine OK abbilden. Dennoch können diese
Taten, z. B. bezogen auf eine organisierte Verwertung der er-
langten Güter, durchaus einen gemeinsamen OK-Hintergrund
haben. Zur Beschreibung des „Tatbildes“ sind dann alle aus
der Auswertungstätigkeit resultierenden Informationen zu-
sammenzufassen und die personenbezogenen Informationen
zusätzlich aufzubereiten.

Beim personen- oder gruppenbezogenen Ansatz liegen zur
Tatzeit regelmäßig noch keine zureichenden tatsächlichen
Anhaltspunkte (i. S. des § 152 Abs. 2 StPO) vor, sodass die ge-
nerellen Merkmale zunächst zu verneinen sind. Ungeachtet
dessen weisen die personenbezogenen Erkenntnisse auf OK
hin.

2. Begriffsmerkmale der Definition „OK“

2.1 Generelle Merkmale
2.1.1 Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von er-

heblicher Bedeutung sind

Unter dem Begriff der Straftat von erheblicher Bedeutung
sind solche Straftaten zu verstehen, die den Rechtsfrieden
empfindlich stören und geeignet sind, das Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung nachdrücklich zu beeinträchtigen.

Dabei kann es sich auch um Straftaten handeln, die von der
Öffentlichkeit nicht augenfällig wahrgenommen werden kön-
nen, dem gegenüber aber einen erheblichen wirtschaftlichen
Schaden für die Allgemeinheit verursachen und deshalb auch
eine wesentliche Bedrohung darstellen.
2.1.2 Gewinn- und Machtstreben

Gewinnstreben ist das planvolle Verhalten zur Erlangung
wesentlicher materieller Vorteile.

Machtstreben ist umfassend zu verstehen (wirtschaftlich und
sozial). Es setzt Aktivitäten voraus, die die Erlangung von Ein-
flusspositionen gegenüber Dritten oder eigenen Gefolgsleuten
zum Ziel haben. Auch Monopolisierungsbestrebungen kön-
nen hierunter fallen. Zu diesem Zweck werden auch Strafta-
ten begangen, die keine unmittelbaren wirtschaftlichen Vor-
teile erbringen.

Weiterhin werden Anstrengungen unternommen, gesell-
schaftliche Anerkennung und Einfluss zu erlangen. Dies wird
im Bereich der Milieukriminalität der Großstädte besonders
deutlich.
2.1.3 Auf längere oder unbestimmte Dauer

Dieses zeitliche Merkmal schließt diejenigen Verhaltens-
weisen aus, bei denen die Beteiligten nur im Einzelfall oder
für einen kurzfristigen Zeitraum zusammenwirken. Es ist er-
füllt, wenn Serientaten, Tatzusammenhänge, verfestigte Infor-
mations- oder Kommunikationsstrukturen, Abrechnungsmo-
dalitäten (Beuteverteilung) o. Ä. festgestellt werden und Tat-
sachen die Annahme begründen, dass dieses durch die Absich-
ten der Beteiligten, z. B. in Form von Bekundungen oder kon-
kludenten Verhalten, getragen ist.
2.1.4 Arbeitsteiligkeit

Die Arbeitsteiligkeit bemisst sich nach dem erkennbaren
Grad der Aufgabenteilung bei der Verwirklichung der Straftat-
bestände.

Wegen der Planmäßigkeit und Spezialisierung bei der OK
können Täterinnen und Täter — insbesondere wenn sie einer
höheren Ebene angehören — vielfach (lediglich) steuernd auf
die Tatverwirklichung Einfluss nehmen, ohne selbst unmittel-
bar an der Tat beteiligt oder am Tatort anwesend zu sein.
2.1.5 Zusammenwirken von mehr als zwei Beteiligten

Voraussetzung ist das Zusammenwirken von mindestens
drei Personen, die aus einer gemeinsamen Zielsetzung heraus
handeln. Zusammenwirken ist das koordinierte Entfalten von
Tätigkeiten (auch in der Form der Unterlassung), die Tatvor-
haben und Ziele der Organisation fördern.

Die Grundlagen ergeben sich aus einem gemeinschaftlichen
Plan, der die arbeitsteiligen Elemente der Straftatenbegehung
umfasst.
2.1.6 Planmäßige Begehung

Die planmäßige Begehung umfasst die Tatphasen mit ihren
Elementen der
— Tatverabredung,
— Tatvorbereitung,
— Tatdurchführung,
— Absatzplanung oder Beuteverwertung,
— Tatsicherung.
Dieses Merkmal zielt auf die „Perfektionierung und Professio-
nalisierung der Begehensweisen“ ab und dient somit dem Er-
folg im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln auf der Grund-
lage der Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung. Bei Tatbeteilig-
ten im Hintergrund kommt es darauf an nachzuweisen, dass
die intellektuelle oder wirtschaftliche (Mit-)Beherrschung des
Tatgeschehens notwendige Voraussetzung für die Begehung der
Tat ist.
2.2 Spezielle Merkmale der Alternativen der Nummer 1.1

Buchst. a bis c
2.2.1 Zu Nummer 1.1 Buchst. a: Unter Verwendung gewerb-

licher oder geschäftsähnlicher Strukturen
Aus der (Mit-)Nutzung vorhandener, überwiegend legaler

gewerblicher Strukturen durch kriminelle Organisation ergibt
sich eine Verflechtung illegalen und legalen Wirtschaftslebens.
Sie stellt einen zentralen Aspekt der OK dar.

Da Beschaffungs- oder Verwertungshandlungen, in großen
Dimensionen angelegt, nicht ohne weiteres geheim zu halten
sind, werden sie oft dadurch getarnt, dass sie mit legalen Ge-



Nds. MBl. Nr. 24/2016

672

schäftsvorgängen durchgeführt werden. Die Tatausübung muss
mit Vorgängen tatsächlicher oder vorgetäuschter wirtschaftli-
cher Betätigung einhergehen.

Durch dieses Verhalten werden (auch ohne weitere straf-
rechtlich relevante Handlungen) Situationen geschaffen, die
die Aufklärung des Sachverhalts erheblich beeinträchtigen.
Insbesondere führt es zu gravierenden Vertrauensverlusten in
die auf Treu und Glauben basierenden Wirtschaftsabläufe.
Die OK-Täterinnen oder OK-Täter stellen auf Dauer vor allem
auf die Maximierung und Sicherung ihrer Profite ab; insoweit
bedeutet dies auch die Erweiterung der kriminellen Aktions-
möglichkeiten. Hierunter sind auch die Verschleierung der
kriminellen Handlungen oder Interessen oder der Missbrauch
besonderer Befugnisse oder Erlaubnisse (z. B. Lizenzen) zu ver-
stehen.

Damit kommt es nicht darauf an, ob die Täterinnen oder Tä-
ter diese Strukturen eigens hierfür geschaffen haben oder sich
nur solcher bedienen.

Eine wesentliche zeitliche oder quantitative oder qualitati-
ve Begleitkomponente muss z. B. dann bejaht werden, wenn
Straftäterinnen oder Straftäter sich der Möglichkeiten moder-
ner Infrastrukturen o. Ä. bedienen, um „erfolgreicher“ zu han-
deln, weil mengenmäßig keine Begrenzungen zu sehen und
Nachweise beim Massenverkehr nur unter erschwerten Be-
dingungen zu führen sind.

Soweit tatbestandliche Verhaltensweisen zugrunde liegen-
der Straftaten der Wirtschaftskriminalität mit den speziellen
Merkmalen der Alternative der Nummer 1.1 Buchst. a über-
einstimmen, können diese allein nicht für die „Qualifizierung“
als OK herangezogen werden. Hierzu sind darüber hinausge-
hende Feststellungen zu den Alternativen der Nummer 1.1
Buchst. b oder c erforderlich, wie sie nachfolgend in den
Nummern 2.2.2 und 2.2.3 erläutert sind.
2.2.2 Zu Nummer 1.1 Buchst. b: Unter Anwendung von

Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter
Mittel

Wenn die Gewaltanwendung Tatbestandsmerkmal einer
Straftat ist, z. B. bei Angriffen gegen Leib und Leben, die per-
sönliche Freiheit oder die Freiheit der Willensentschließung,
ist dieses konstitutives Merkmal und erfüllt für sich allein die
qualifizierende Alternative nicht. Der Gewaltbegriff ist weiter-
gehend zu prüfen, wenn unabhängig von der Gewaltanwen-
dung bei der Verwirklichung des Straftatbestandes diese
zugleich oder als selbständiges Teilziel
— in ihrer Wirkung auf die Allgemeinheit,
— mit bestimmbarer Auswirkung auf weitere potenzielle

Opfer oder
— auf die Aufrechterhaltung der „inneren Ordnung der Orga-

nisation“
gerichtet ist.

Bei den weitergehenden Prüfungen ist sowohl die Tätervor-
stellung und -absicht zugrunde zu legen wie auch die objektiv
feststellbare Wirkung auf die Betroffenen. Die Verhaltenswei-
sen gemäß Alternative der Nummer 1.1 Buchst. b — gleich-
gültig in welcher Form angewendet, auch vordergründig positiv
erscheinende Verhaltensweisen — müssen aus der Sicht der
Betroffenen als Zwang verstanden werden.

Einschüchterung und Gewalt sind zur Durchsetzung und
Sicherung der Machtansprüche gängige Mittel, wenngleich sich
mit zunehmendem Organisationsgrad die Anwendung immer
subtilerer Machtmittel beobachten lässt.

Fehlende tatsächliche Gewaltanwendung ist deshalb kein
Hinweis auf das Nichtvorhandensein von OK. Vielmehr kann
davon ausgegangen werden, dass bei ausgereiften, in ihrer
Struktur verfestigten Organisationen Gewalt nur selten offen-
kundig wird, da subtilere Formen von Pressionen ausreichen.
Allein das Wissen um die im Extremfall unausweichliche,
konsequente und in aller Härte durchgeführte Gewaltanwen-
dung reicht aus, um Organisationsmitglieder, Opfer, Zeugin-
nen und Zeugen gefügig zu machen.

Hier sind sowohl die interne Anwendung von Gewalt oder
anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel (innerhalb der
Organisationsstruktur) als auch die externe (gegenüber Drit-
ter) zu subsumieren.
2.2.3 Zu Nummer 1.1 Buchst. c: Einflussnahme auf Politik,

Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft
Führungspersonen der OK sind bestrebt, innerhalb ihres

„Herrschaftsbereichs“ und oft auch in der Gesellschaft Aner-
kennung zu finden. Soziale Integration bietet nach außen hin
die beste Gewähr, „Geschäfte“ ungestört und — bei Bedarf —
mit Unterstützung der so gewonnenen „Freundinnen“ und

„Freunde“ erfolgreich abzuwickeln. Zu diesem Zweck werden
gesellschaftliche Anlässe gesucht (oder selbst geschaffen), bei
denen Kontakte zu Personen des öffentlichen Lebens — sei es
aus dem Bereich der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft
oder der Medien — hergestellt werden könne. Ob und wie die-
se Beziehungen einmal für die illegalen Zwecke genutzt wer-
den können, ob durch wie auch immer geartete Formen der
Bestechung, der Erpressung oder sonstiger Beeinflussung die
Betroffenen zur Mithilfe „bewegt“ werden, steht zunächst nicht
im Vordergrund.

Einflussnahme ist das Einwirken auf Entscheidungsprozesse
in den genannten Bereichen. Diese können sich in begünsti-
genden Handlungen oder Unterlassungen darstellen, die ins-
gesamt im Interesse der Straftäterinnen und Straftäter liegen.
Eine Einflussnahme kann auch in kollusivem Verhalten beste-
hen.

Zur Abgrenzung der verfassungsrechtlich erwünschten oder
der legitimen Formen der Beeinflussung von Entscheidungs-
trägern ist es zusätzlich erforderlich, dass der verwerfliche
Charakter der Einflussnahme — entweder in den Mitteln oder
in den Zielsetzungen — festgestellt wird. Indizien für das Vor-
liegen verwerflicher Einflussnahme können u. a. sein
— Bedrohungen, Nötigungen, Erpressung oder Anwendung

von Gewalt sowie
— Bestechung oder Schaffung von Abhängigkeitsverhältnissen.

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

Anerkennung der „Otto Bock Familienstiftung“

Bek. d. ArL Braunschweig vom 9. 6. 2016
— 2.11741/40-315 —

Mit Schreiben vom 2. 5. 2016 hat das ArL Braunschweig als
zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 20. 4. 2016 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Otto Bock Familienstiftung“ mit Sitz
in Duderstadt gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist, nach näherer Maßgabe der Stiftungs-
satzung für die wirtschaftliche Sicherung, den Fortbestand und
das Wachstum der Otto Bock-Gruppe Sorge zu tragen und nach
Möglichkeit den Charakter der Otto Bock Firmengruppe als
Familiengesellschaft zu bewahren sowie den Stifter und seine
leiblichen, ehelichen Abkömmlinge zu fördern und zu unter-
stützen.

Die Stiftung kann wie folgt angeschrieben werden:

Otto Bock Familienstiftung
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 672

Änderung des Stiftungszwecks
der „Rudolf Hartung-Stiftung“

Bek. d. ArL Braunschweig vom 13. 6. 2016
— 2.11741/40-133 —

Mit Schreiben vom 13. 6. 2016 hat das ArL Braunschweig
als zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG eine Änderung
des Stiftungszwecks der „Rudolf Hartung-Stiftung“ mit Sitz in
Braunschweig genehmigt.

Zweck der Stiftung sind nunmehr nach näherer Maßgabe
der Stiftungssatzung die Förderung von Kunst und Kultur
durch die Bewahrung und Verbreitung des Lebenswerks des
Komponisten Rudolf Hartung (1886—1975) sowie die Förde-
rung der Bildung und Erziehung durch die Unterstützung der
musikalischen Bildung und Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 672
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Anerkennung der „Kiefer-Kate-Stiftung“

Bek. d. ArL Braunschweig v. 14. 6. 2016
— 2.11741/40-316 —

Mit Schreiben vom 14. 6. 2016 hat das ArL Braunschweig
als zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 19. 5. 2016 und der diesem beige-
fügten Stiftungssatzung die „Kiefer-Kate-Stiftung“ mit Sitz in
Hohenhameln, Ortsteil Soßmar, gemäß § 80 BGB als rechtsfä-
hig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe sowie
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe nach näherer Maßgabe der Stiftungssatzung.

Die Stiftung kann wie folgt angeschrieben werden:

Kiefer-Kate-Stiftung
z. Hd. Herrn Frank Neumann
Zum Heers 12
31241 Ilsede.
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Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

Anerkennung der
„Hermann Hartje Stiftung bürgerlichen Rechts“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 8. 6. 2016
— 11741/H 75 —

Mit Schreiben vom 30. 5. 2016 hat das ArL Leine-Weser als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 25. 11. 2015 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Hermann Hartje Stiftung bürgerli-
chen Rechts“ mit Sitz in Hoya gemäß § 80 BGB als rechtsfähig
anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung
der unternehmerischen Tätigkeit der Firma Hermann Hartje
KG mit Sitz in Hoya nebst aller damit im Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Hermann Hartje Stiftung bürgerlichen Rechts
c/o Firma Hermann Hartje KG
Deichstraße 120—122
27318 Hoya.
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Anerkennung der „Horst und Sigrid Krause-Stiftung“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 10. 6. 2016
— 11741/H 76 —

Mit Schreiben vom 3. 6. 2016 hat das ArL Leine-Weser als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 10. 12. 2015 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Horst und Sigrid Krause-Stiftung“
mit Sitz in Hameln gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Sports.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Horst und Sigrid Krause-Stiftung
Leipziger Straße 36
31789 Hameln.
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Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Jungmann-Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 29. 5. 2016
— 2.02-11741-11 (025) —

Mit Schreiben vom 29. 5. 2016 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts mit Satzung vom 8. 12. 2015
(UR 323/2015 des Notars Gundolf Jaegler, Brake) mit Ergän-
zung vom 5. 2. 2016 sowie Ergänzung des ArL Weser-Ems ge-
mäß § 81 Abs. 1 Satz 4 BGB i. V. m. § 83 Sätze 2 bis 4 BGB
vom 26. 5. 2016 die „Jungmann-Stiftung“ mit Sitz in der Stadt
Brake gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur,
insbesondere die Förderung der Arp-Schnitger-Gesellschaft e. V.,
Brake (Unterweser).

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Jungmann-Stiftung
c/o Herrn Gerold Freese
Hinrich-Schnitger-Straße 9
26919 Brake.
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Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Änderung der Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb
des Hubschrauber-Sonderlandeplatzes

„Helmstedt Kreiskrankenhaus“

Bek. d. NLStBV v. 9. 6. 2016 — 14.31312-2 (11) —

Bezug: Bek. d. MW v. 11. 2. 2015 (Nds. MBl. S. 234)

Die NLStBV, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, hat die Geneh-
migung zum Betrieb des Landeplatzes mit Bescheid vom 6. 1.
2016 mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert:

Die Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb des Hubschrau-
ber-Sonderlandeplatzes für besondere Zwecke (Hubschrauber-
Sonderlandeplatz) wird der

HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH,
Conringstraße 26,
38350 Helmstedt,

erteilt. Die Genehmigung wird insoweit dem Wechsel der Trä-
gerschaft des Klinikums und der Eintragung im Handelsregis-
ter angepasst.
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Niedersächsische Landesmedienanstalt

Ausschreibung von UKW-Übertragungskapazitäten
in der Region Wilhelmshaven/Jever

Bek. d. NLM vom 3. 6. 2016

Durch Schreiben der StK vom 20. 5. 2016 sind der NLM ge-
mäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 NMedienG UKW-Übertragungskapazitä-
ten zugeordnet worden.

Es handelt sich dabei um UKW-Übertragungskapazitäten,
die für eine möglichst flächendeckende Versorgung des Ge-
bietes, das durch das folgende Polygon im Koordinatensystem
WGS 84 beschrieben wird, bestimmt sind:
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Bereich Wilhelmshaven/Jever

08E02/53N50 

07E55/53N37 

07E39/53N34 

07E43/53N20 

07E54/53N20

08E11/53N31

Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 NMedienG werden diese Übertra-
gungskapazitäten hiermit entsprechend dem Zweck der Zu-
ordnung ausgeschrieben.

Die Zuweisung von UKW-Übertragungskapazitäten zur
Verbreitung von Rundfunkprogrammen setzt eine Zulassung
des Antragstellers als Rundfunkveranstalter für das Versor-
gungsgebiet voraus (§ 9 Abs. 4 Satz 1 NMedienG). Der Zulas-
sungsantrag kann mit dem Antrag auf Zuweisung der Über-
tragungskapazität verbunden werden. 

Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung der Übertra-
gungskapazitäten entsprochen werden, so wirkt die NLM auf
eine Verständigung unter den Antragstellern hin, die nach
den §§ 5 und 6 NMedienG als Rundfunkveranstalter für das
Versorgungsgebiet zugelassen werden dürften und die Zuwei-
sungsvoraussetzungen nach § 9 Abs. 3 und 4 Satz 2 NMedienG
erfüllen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 NMedienG). Wird keine Einigung
erzielt, trifft die NLM unter Berücksichtigung des Gebots der
Meinungsvielfalt, der Vielfalt in den Angeboten (Angebotsviel-
falt) und der Vielfalt der Anbieter (Anbietervielfalt) eine Aus-
wahlentscheidung nach den Grundsätzen des § 10 NMedienG.

Die Zuweisungsanträge müssen insbesondere enthalten:

1. eine Erklärung des Antragstellers und, wenn der Antrag-
steller gesetzlich oder satzungsgemäß vertreten wird, Er-
klärungen der Vertreterinnen und Vertreter, dass bei der
Meldebehörde ein Führungszeugnis nach § 30 BZRG zur
Vorlage bei der NLM beantragt worden ist,

2. ein Programmschema mit Erläuterungen über Art und Um-
fang der vorgesehenen redaktionell selbst gestalteten Bei-
träge unter Beachtung der Anforderungen von § 15 Abs. 4
NMedienG,

3. einen Plan über die dauerhafte Finanzierung des vorgese-
henen Programms oder in dem Fall, in dem der Zuwei-
sungsantrag durch einen Veranstalter eines bereits zuge-
lassenen Programms gestellt wird, über die Finanzierung
der Ausweitung des Verbreitungsgebietes,

4. die Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteili-
gungen i. S. des § 28 RStV an dem Antragsteller sowie die
Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse bei dem Antragstel-
ler und den mit ihm i. S. des Aktiengesetzes verbundenen
Unternehmen,

5. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Be-
stimmungen des Antragstellers,

6. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller un-
mittelbar oder mittelbar i. S. von § 28 RStV Beteiligten be-
stehen und die sich auf die gemeinsame Veranstaltung von
Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach den
§§ 26 und 28 RStV erhebliche Beziehungen beziehen,

7. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass die
nach den Nummern 1 bis 6 vorgelegten Unterlagen und
Angaben vollständig sind.

Auf Verlangen der NLM ist die Erklärung nach Nummer 7
eidesstattlich abzugeben. Unterlagen nach den Nummern 1
bis 7, die bereits mit einem zuvor oder zeitgleich mit dem Zu-
weisungsantrag vorgelegten Antrag auf Zulassung zur Veran-
staltung eines Hörfunkprogramms vorgelegt wurden, müssen
nicht erneut vorgelegt werden.

Interessierte Personen werden hiermit aufgefordert, einen Zu-
weisungsantrag zu stellen. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 NMedienG
wird eine Ausschlussfrist für die Stellung der Zuweisungsan-
träge bis

Freitag, 8. 7. 2016, 12.00 Uhr,

bestimmt. Anträge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, kön-
nen nicht berücksichtigt werden. Die Anträge müssen bei der

Niedersächsischen Landesmedienanstalt, Seelhorststraße 18,
30175 Hannover, eingehen; sie sind in fünffacher Ausferti-
gung schriftlich einzureichen.

Darüber hinaus müssen die Anträge auch ergänzend elek-
tronisch im Format „PDF“ an info@nlm.de eingereicht werden.

Auskünfte, insbesondere zum Umfang der Antragsunterla-
gen und zum Ablauf des Zuweisungsverfahrens, erteilt die
Rechtsabteilung der NLM (Tel. 0511 28477-21, Herr Krebs).
Der Text des NMedienG kann auf der Homepage der NLM
(www.nlm.de) eingesehen werden.
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Hauptsatzung
der Niedersächsischen Landesmedienanstalt

Bek. d. NLM v. 7. 6. 2016

Die Versammlung der NLM hat in ihrer Sitzung am 2. 6.
2016 die in der Anlage abgedruckte Satzung beschlossen.
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Anlage

Hauptsatzung
der Niedersächsischen Landesmedienanstalt

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Name und Sitz

(1) Die Anstalt führt den Namen „Niedersächsische Landes-
medienanstalt“ (NLM). 

(2) Die Aufgaben der NLM ergeben sich insbesondere aus
dem NMedienG, dem RStV und dem JMStV.

(3) Die NLM hat ihren Sitz in Hannover.
(4) Sie hat das Recht zur Selbstverwaltung nach Maßgabe

des NMedienG. 
(5) Die NLM führt ein Dienstsiegel.

§ 2
Organe

Organe der NLM sind
1. die Versammlung,
2. die Direktorin/der Direktor,
3. die Kommissionen nach § 35 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 RStV

(ZAK, KEK und KJM) und
4. die Gremienvorsitzendenkonferenz nach § 35 Abs. 2 Nr. 2

RStV (GVK).

II.
Versammlung

§ 3
Entsendung, Mitgliedschaft

(1) Die/Der Vorsitzende der Versammlung fordert sechs Mo-
nate vor Ablauf der Amtszeit der Versammlung die nach § 39
Abs. 1 NMedienG entsendungsberechtigten Organisationen
auf, innerhalb von vier Monaten die als Mitglieder der künfti-
gen Versammlung zu entsendenden Mitglieder zu benennen.
Dabei ist auf die Vorschriften der §§ 39 Abs. 3 bis 5 und 40
Abs. 1 NMedienG hinzuweisen. 

(2) Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Entsendung
lädt die/der Vorsitzende die Mitglieder der neuen Versamm-
lung zur konstituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur
Wahl der/des neuen Vorsitzenden.

§ 4
Vorzeitiges Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Tatsachen, die eine Mitgliedschaft in der Versammlung
ausschließen (§ 40 Abs. 1 NMedienG), sowie die Niederlegung
des Amtes sind vom betroffenen Mitglied der/dem Vorsitzen-
den der Versammlung mitzuteilen. 
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(2) Liegt einer der in § 40 Abs. 1 NMedienG genannten
Gründe vor oder wird das Amt niedergelegt, stellt die Ver-
sammlung das Erlöschen der Mitgliedschaft durch Beschluss
fest.

(3) Ist das vorzeitige Erlöschen der Mitgliedschaft gemäß
Abs. 2 festgestellt, so fordert die/der Vorsitzende die entsen-
dungsberechtigte Organisation auf, ein neues Mitglied für den
Rest der laufenden Amtszeit der Versammlung zu entsenden. 

(4) Scheidet/Scheiden die/der Vorsitzende oder ihre/seine
Stellvertreterin oder Stellvertreter vorzeitig aus, so wählt die
Versammlung für den Rest der Amtszeit unverzüglich eine
Nachfolgerin/einen Nachfolger.

§ 5
Sitzungen

(1) Die Sitzungen der Versammlung werden nach Anhö-
rung des Versammlungsvorstandes von der/dem Vorsitzenden
nach Bedarf, mindestens jedoch viermal jährlich schriftlich
unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Auf Antrag
von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Versammlung
oder von mindestens zwei Mitgliedern des Versammlungsvor-
standes oder auf Antrag der Direktorin/des Direktors muss die
Versammlung einberufen werden. Anträge nach Satz 2 müs-
sen den gewünschten Beratungsgegenstand angeben.

(2) Die Sitzungen sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 2
NMedienG öffentlich. Die Tagesordnungen der Sitzungen der
Versammlung werden auf der Website der NLM veröffentlicht.
Dasselbe gilt für eine Zusammenfassung der Sitzungsergebnisse.
Zusätzlich kann die oder der Vorsitzende der Versammlung die
Öffentlichkeit über das Ergebnis der Beratungen unterrichten.

(3) Unterlagen und Beratungen zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten sind, soweit durch Gesetz und Natur der Ange-
legenheit nach geboten, vertraulich zu behandeln. § 24 RStV
ist auch bei nicht bundesweiten Angeboten zu beachten. Im
Übrigen können die Beratungen zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder von der/dem Vorsitzenden für vertraulich erklärt wer-
den.

(4) Die Direktorin/Der Direktor nimmt an den Sitzungen der
Versammlung mit beratender Stimme teil. Über die Teilnahme
weiterer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der NLM entscheidet
der Versammlungsvorstand oder die/der Direktorin/Direktor
im Einvernehmen mit der/dem Vorsitzenden. Zu den einzel-
nen Tagesordnungspunkten kann die/der Vorsitzende nach
Anhörung des Versammlungsvorstandes auch andere Personen
hinzuziehen.

(5) Mitglieder der Personalvertretung können an den Sit-
zungen teilnehmen. Ihnen ist auf Verlangen zu Angelegenhei-
ten ihres Aufgabenbereichs das Wort zu erteilen.

(6) Die Direktorin/der Direktor unterrichtet die Versamm-
lung regelmäßig über grundsätzliche Angelegenheiten, insbe-
sondere über wichtige aktuelle Fragen der Rundfunkpolitik.
Sie/er informiert die Versammlung über wichtige Beratungs-
gegenstände und Entscheidungen der Direktorenkonferenz
der Landesmedienanstalten (DLM) und der Organe nach § 35
Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 RStV (ZAK, KEK und KJM).

§ 6
Ausschließung, Befangenheit

(1) Hält ein Mitglied die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
Nds. VwVfG i. V. m. §§ 20, 21 VwVfG bei sich für gegeben
oder bestehen Zweifel, ob diese Voraussetzungen vorliegen,
ist dies der/dem Vorsitzenden der Versammlung oder des Aus-
schusses mitzuteilen.

(2) Die Versammlung oder ihre Ausschüsse prüfen, ob Mit-
glieder aufgrund von § 1 Abs. 1 Nds. VwVfG i. V. m. §§ 20, 21
VwVfG von der Beratung und Beschlussfassung über einzelne
Tagesordnungspunkte ausgeschlossen sind und stellen dies
durch Beschluss fest. Die/Der Betroffene darf an dieser Ent-
scheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf
bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht zuge-
gen sein.

§ 7
Einladung, Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung

(1) Die/Der Vorsitzende lädt nach Anhörung des Versamm-
lungsvorstandes schriftlich zu den Sitzungen ein. Zwischen
dem Tag der Absendung der Einladung und dem Tag der Sit-
zung müssen mindestens 14 Tage liegen. In eilbedürftigen
Fällen kann die/der Vorsitzende diese Frist auf 3 Werktage ab-
kürzen. Die Tagesordnung ist mitzuteilen.

(2) Jedes Mitglied der Versammlung kann die Aufnahme ei-
ner Angelegenheit in die Tagesordnung schriftlich beantra-
gen. Der Antrag muss mindestens eine Woche vor der Sitzung
in der Verwaltung  eingegangen sein. Ergänzungen zur Tages-
ordnung werden den Mitgliedern und Teilnahmeberechtigten
unverzüglich übersandt. In dringenden Fällen kann die Tages-
ordnung zu Beginn der Sitzung durch Beschluss der Mehrheit
der anwesenden Mitglieder erweitert werden.

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder
nach Maßgabe von Abs. 1 geladen wurden und mindestens
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die/Der Vorsitzende
stellt zu Beginn jeder Sitzung fest, ob die Versammlung be-
schlussfähig ist. Sie bleibt beschlussfähig, solange nicht auf
Antrag eines Mitgliedes der Versammlung die Beschlussun-
fähigkeit festgestellt ist.

(4) Ist die Versammlung beschlussunfähig, so sind die Mit-
glieder mit derselben Tagesordnung unter Einhaltung der in
Abs. 1 genannten Fristen erneut zu laden. In der darauf statt-
findenden Sitzung ist die Versammlung ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn
darauf in der Ladung hingewiesen worden ist.

(5) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgen-
de Reihenfolge:
1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. die Beschlussempfehlung des Fachausschusses,
3. der am weitesten gehende Antrag. Dies ist der Antrag, der

sich von den bestehenden Verhältnissen am weitesten ent-
fernt und die weitreichendsten Konsequenzen nach sich
zieht. Unterschiedliche Mehrheitserfordernisse nach § 46
Abs. 2 NMedienG können bei dieser Bewertung berück-
sichtigt werden.

4. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte nicht unter
Nr. 1 bis 3 fallen.

In Zweifelsfällen entscheidet die Versammlung über die Rei-
henfolge der Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

(6) Die Versammlung fasst Beschlüsse in offener oder gehei-
mer Abstimmung mit der nach § 46 Abs. 2 NMedienG erfor-
derlichen Mehrheit.

(7) Die/der Vorsitzende der Versammlung kann eine Ent-
scheidung im schriftlichen Umlaufverfahren herbeiführen,
solange nicht 7 Mitglieder dem Verfahren unverzüglich wi-
dersprechen. Wird dem Verfahren widersprochen, ist die be-
treffende Angelegenheit in die Tagesordnung der nächsten
Sitzung aufzunehmen. Die Beschlussfassung im schriftlichen
Umlaufverfahren kommt nur zustande, wenn alle Mitglieder
angeschrieben wurden und mindestens die Hälfte innerhalb
der gesetzten Frist antwortet.

(8) Über Geschäftsordnungsfragen, die durch Gesetz und
diese Hauptsatzung nicht geregelt sind, entscheidet die Ver-
sammlung nach pflichtgemäßem Ermessen mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.

§ 8
Wahlen

(1) Die Versammlung kann Wahlen nur durchführen, wenn
zuvor ihre Beschlussfähigkeit festgestellt worden ist.

(2) Wahlen werden auf Verlangen eines Mitgliedes geheim
durchgeführt.

(3) Die/Der Vorsitzende der Versammlung, die zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden sowie die Vorsitzenden der Ausschüsse
werden für die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine Abwahl
ist aus wichtigem Grund und mit der Mehrheit der Mitglieder
der Versammlung im Rahmen einer Versammlungssitzung
möglich, zu der unter Angabe dieses Tagesordnungspunktes
eingeladen wurde.

(4) Gewählt ist mit Ausnahme der in § 7 Abs. 5 Satz 1 be-
zeichneten Fälle diejenige/derjenige, auf die/den die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen entfallen ist. Wird dieses Ergebnis
im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl
zwischen der Bewerberin/dem Bewerber mit der höchsten und
der Bewerberin/dem Bewerber mit der nächsthöheren Stim-
menzahl statt. Bei Wahlen für die Besetzung der Ausschüsse
sind aus einem gemeinsamen Wahlvorschlag die Bewerberin-
nen/die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen auf sich
vereinigt haben. Bei Stimmengleichheit für die letzten Plätze
findet eine Stichwahl zwischen den Bewerberinnen/den Be-
werbern mit derselben Stimmenzahl statt.

(5) Nimmt die/der Gewählte die Wahl nicht an, so findet nach
den Vorschriften des Abs. 4 ein neuer Wahlgang statt.



Nds. MBl. Nr. 24/2016

676

§ 9

Sitzungsprotokolle

(1) Über die Sitzungen der Versammlung ist ein Protokoll
zu fertigen und den Mitgliedern der Versammlung sowie den
Teilnahmeberechtigten zuzuleiten.

(2) Das Protokoll muss mindestens enthalten:

a) Ort und Zeit der Sitzung,

b) die Namen der Sitzungsteilnehmer/innen,

c) die Tagesordnung,

d) die behandelten Gegenstände und gestellten Anträge,

e) die gefassten Beschlüsse und die Wahlergebnisse,

f) im Falle einer Beschlussunfähigkeit der Versammlung de-
ren Feststellung.

(3) Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn ihm nicht inner-
halb von 14 Tagen nach Absendung schriftlich widersprochen
wird. Über den Widerspruch entscheidet die Versammlung in
ihrer nächsten Sitzung.

§ 10

Ausschüsse

(1) Die Versammlung bildet folgende ständige Ausschüsse:

1. Ausschuss für Programm,

2. Ausschuss für Bürgerrundfunk und Medienkompetenz,

3. Ausschuss für Haushalt und Recht.

(2) Die Versammlung kann für sonstige Aufgaben weitere
Ausschüsse bilden. Dabei kann der Auftrag des Ausschusses
zeitlich befristet werden. Im Falle einer Befristung gilt der
Ausschuss mit dem Ablauf der Frist als aufgelöst, wenn nicht
die Versammlung zuvor das Mandat des Ausschusses verlän-
gert.

(3) Die ständigen Ausschüsse bestehen aus mindestens 9
und höchstens 15 Mitgliedern. Für jedes Mitglied wird eine
persönliche Stellvertreterin oder ein persönlicher Stellvertre-
ter bestimmt. 

(4) Die Mitglieder, die Vorsitzenden sowie die stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Ausschüsse werden von der Ver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt. Die Abberufung von Mit-
gliedern eines Ausschusses sowie der Widerruf der Bestellung
zur/zum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden
können nur aus wichtigem Grund und mit der Mehrheit der
Mitglieder der Versammlung beschlossen werden.

(5) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die/Der Ausschuss-
vorsitzende stellt zu Beginn jeder Sitzung fest, ob der Aus-
schuss beschlussfähig ist. Im Übrigen gelten für Verfahren
und Beschlüsse der Ausschüsse die Bestimmungen des § 7
entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Versammlungsvorstandes können an
den Sitzungen der Ausschüsse beratend teilnehmen. Übrige
Versammlungsmitglieder sind anwesenheitsberechtigt. Im
Übrigen tagen die Ausschüsse in nichtöffentlicher Sitzung. Zu
einzelnen Tagesordnungspunkten kann die/der Ausschuss-
vorsitzende auch andere Personen hinzuziehen.

(7) Über Sitzungen der Ausschüsse ist ein Protokoll zu ferti-
gen und den Teilnahmeberechtigten zuzuleiten. Auf Wunsch
sind die Ausschussprotokolle auch anderen Versammlungs-
mitgliedern zugänglich zu machen. § 9 Abs. 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

§ 11

Aufgaben der Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse der Versamm-
lung im jeweiligen Aufgabenbereich vor. Darüber hinaus be-
obachten die Ausschüsse in ihrem jeweiligen Aufgabenbe-
reich die allgemeine Entwicklung des Rundfunks in Nieder-
sachsen und berichten der Versammlung. 

(2) Ausschüsse können gemeinsam tagen. Die Vorausset-
zungen für eine Beschlussfassung müssen bei jedem einzelnen
Ausschuss vorliegen.

(3) Beraten mehrere Ausschüsse eine Vorlage, so treffen de-
ren Vorsitzende alle erforderlichen Maßnahmen, die zur sach-
gerechten und zügigen Durchführung der Beratungen in
jedem beteiligten Ausschuss angezeigt sind. Die Direktorin/
Der Direktor trägt dafür Sorge, dass alle Mitglieder der betei-
ligten Ausschüsse unverzüglich alle Beratungsunterlagen er-
halten, die einem der beteiligten Ausschüsse vorliegen.

III.

Versammlungsvorstand

§ 12

Aufgaben, Beschlussfassung

(1) Die/Der Vorsitzende der Versammlung, die zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden und die Vorsitzenden der Ausschüsse
bilden nach § 42 NMedienG den Versammlungsvorstand. Die/
Der Vorsitzende der Versammlung ist zugleich Vorsitzende/
Vorsitzender des Versammlungsvorstandes. Im Verhinderungs-
fall wird die/der Vorsitzende von einer/einem Stellvertreterin/
Stellvertreter vertreten. Die beiden Stellvertreter sollen sich
hierüber abstimmen.

(2) Die Direktorin/Der Direktor nimmt grundsätzlich an den
Sitzungen des Versammlungsvorstandes mit beratender Stimme
teil, sofern der Versammlungsvorstand aus besonderem Grund
nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt. § 5 Abs. 6 gilt
entsprechend. 

(3) Der Versammlungsvorstand koordiniert die Arbeit der
Ausschüsse. Er berät die Vorsitzende/den Vorsitzenden der
Versammlung bei der Durchführung ihrer/seiner Aufgaben.

(4) Die/Der Vorsitzende der Versammlung ruft den Ver-
sammlungsvorstand ein und leitet die Sitzung. Der Versamm-
lungsvorstand trifft Entscheidungen mit der Mehrheit seiner
anwesenden Mitglieder. Ist mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend, ist der Versammlungsvorstand beschluss-
fähig. 

(5) Die/der Vorsitzende unterrichtet die Versammlung regel-
mäßig über die Beratungen des Versammlungsvorstandes und
über die Sitzungen der Gremienvorsitzendenkonferenz der
Landesmedienanstalten (ALM). Über die Sitzungen des Ver-
sammlungsvorstandes ist ein Protokoll zu fertigen und den
Mitgliedern der Versammlung zuzuleiten. § 9 Abs. 2 und 3
gilt entsprechend. 

§ 13

Geschäftsordnung

Die Versammlung kann sich und ihren Ausschüssen eine
Geschäftsordnung geben. Sie enthält insbesondere nähere Re-
gelungen über die Rechte und Pflichten der Mitglieder der
Versammlung und ihrer/ihres Vorsitzenden sowie über die
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen, soweit solche
Regelungen nicht bereits durch Gesetz oder diese Satzung ge-
troffen worden sind.

IV.

Sonstiges

§ 14

Haushaltsführung

(1) Das Haushaltsjahr der NLM ist das Kalenderjahr.

(2) Die Direktorin/Der Direktor hat spätestens bis zur letzten
Sitzung eines jeden Jahres der Versammlung den Entwurf ei-
nes Haushaltsplanes für das folgende Jahr vorzulegen.

(3) Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahres durch die Direktorin/den Di-
rektor aufzustellen und danach durch einen Wirtschaftsprüfer
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. Die Prü-
fung erstreckt sich auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnung
und die Einhaltung des Haushaltsplanes. Der Prüfungsbericht
ist der Direktorin/dem Direktor zu erstatten.

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres ist der Jahresabschluss mit dem Prüfungsbericht
der Versammlung zur Entlastung vorzulegen, die spätestens
nach Ablauf weiterer drei Monate erfolgen soll.

(5) Die Entlastung bedarf der Genehmigung der Niedersäch-
sischen Staatskanzlei und des Niedersächsischen Finanzmi-
nisteriums.

§ 15

Bekanntmachung, Inkrafttreten

(1) Der genehmigte Jahresabschluss, die Hauptsatzung so-
wie die Satzungen der NLM werden im Niedersächsischen
Ministerialblatt bekannt gegeben (§ 51 NMedienG).

(2) Die Hauptsatzung tritt am 21. 9. 2016 in Kraft.
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Satzung
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren

und die Erstattung von Auslagen
für Amtshandlungen (Kostensatzung)

Bek. d. NLM v. 7. 6. 2016

Die Versammlung der NLM hat am 2. 6. 2016 die in der
Anlage abgedruckte Satzung beschlossen.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 677

Anlage

Satzung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM)
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren

und die Erstattung von Auslagen für Amtshandlungen
(Kostensatzung) in der Neufassung vom 2. 6. 2016 

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) er-
hebt Verwaltungsgebühren und Auslagen für Amtshandlungen
gemäß § 50 Abs. 2 des Niedersächsischen Mediengesetzes vom
18. 2. 2016 (Nds. GVBl. S. 50). 

(2) Diese Satzung gilt für die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren und Auslagen für Amtshandlungen der NLM in den
Fällen, die von der Kostensatzung gemäß § 35 Abs. 11 des
Rundfunkstaatsvertrages (RStV) nicht erfasst werden.

§ 2
Erhebung von Gebühren

Gebühren für Amtshandlungen werden nach dem Gebühren-
verzeichnis (A n l a g e) erhoben. Das Gebührenverzeichnis ist
Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

A n l a g e

Gebührenverzeichnis

Nr. Gebührengegenstand nach dem NMedienG Gebührensatz in Euro

I. Zulassung von Rundfunkveranstaltern

1. Erteilung einer Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk gemäß § 4 Abs. 1
NMedienG

50 bis 1 000

2. Erteilung einer Zulassung für unabhängige Dritte gemäß § 31 Abs. 6 RStV
nach Benehmensherstellung mit der KEK

2 000 bis 14 000

3. Erteilung einer Zulassung als Fensterprogrammveranstalter gemäß § 25 RStV
i. V. m. § 15 Abs. 7 NMedienG

2 000 bis 5 000

4. Erteilung einer Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk gemäß § 7 Abs. 1
NMedienG (vereinfachtes Zulassungsverfahren)

50 bis 500

5. Erteilung einer Zulassung im Bürgerrundfunk gemäß § 25 Abs. 1 NMedienG 250

6. Entscheidung über die Unbedenklichkeit der Veränderung von Beteiligungs-
verhältnissen gemäß § 8 Abs. 5 Satz 3 NMedienG

50 bis 2 500

7. Entscheidung über die rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit nach § 20 Abs. 2
Satz 3 RStV

250 bis  500

8. Aufhebung der Befristung einer Zulassung nach § 58 Satz 2 NMedienG 250 bis 5 000

II. Zuweisung von Übertragungskapazitäten

1. Zuweisung terrestrischer Frequenzen 

1.1 Im Fernsehen 1 000 bis 10 000

1.2 Im Hörfunk 500 bis 10 000

1.3 Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 4 NMedienG 50 bis 250

1.4 Entscheidung über die Unbedenklichkeit von Änderungen gemäß § 9 Abs. 6 Satz 3
NMedienG

50 bis 2 500

2. Zuweisung eines Kabelkanals für lokales oder regionales Fernsehen 500 bis 5 000

3. Zuweisung von Übertragungskapazitäten für Bürgerrundfunk 250
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(H. C. Starck GmbH, Goslar)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 30. 5. 2016
— BS 15-134 —

Die H. C. Starck GmbH, Im Schleeke 78—91, 38642 Goslar,
hat mit Schreiben vom 3. 9. 2015 die Erteilung einer Ände-
rungsgenehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG in der derzeit
geltenden Fassung für die Kapazitätserweiterung bezüglich
Siliziumnitrid beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 4.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gelten-
den Fassung durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfal-
les zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht
selbständig anfechtbar ist.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 678

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Wohld Biogas GmbH & Co. KG, Cremlingen)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 30. 5. 2016
— BS 15-168 —

Die Wohld Biogas GmbH & Co. KG, Feldbergstraße 6 a,
38162 Cemlingen, hat mit Schreiben vom 27. 11. 2015 die Er-
teilung einer Änderungsgenehmigung gemäß § 16 Abs. 1
BImSchG in der derzeit geltenden Fassung für die Erweite-
rung der Biogasanlage um ein BHKW, eine Gaskühlung und
einen Aktivkohlefilter beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 1.2.2.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine standortbezogene Vorprüfung des
Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht
selbständig anfechtbar ist.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 678

III. Aufsichtsmaßnahmen

1. Widerspruch gegen die Änderung des Programmschemas oder des Sendeumfangs
gemäß § 8 Abs. 6 NMedienG

50 bis 500

2. Anordnung der Einstellung der Rundfunkveranstaltung und Untersagung
der Verbreitung (§ 11 Abs. 1 NMedienG)

50 bis 2 500

3. Beanstandung und Anordnung gemäß § 11 Abs. 3 NMedienG oder Entscheidungen
gemäß § 20 Abs. 4 JMStV i. V. m. § 59 Abs. 2 bis 4 RStV

250 bis 2 500

4. Untersagung der Verbreitung des Programms oder Angebots gemäß § 11 Abs. 4 
NMedienG 

1 000

5. Anordnung der Verbreitung der vollziehbaren Beanstandung gemäß § 11 Abs. 5 
NMedienG

100

6. Rücknahme der Zulassung gemäß § 12 Abs. 1 NMedienG 100 bis 1 500

7. Widerruf der Zulassung gemäß § 12 Abs. 2 und 3 NMedienG 100 bis 1 500

8. Rücknahme der Zuweisung gemäß § 13 Abs. 1 NMedienG 100 bis 1 500

9. Widerruf der Zuweisung gemäß § 13 Abs. 2 und 3 NMedienG 100 bis 1 500

10. Im vereinfachten Zulassungsverfahren (§ 7 NMedienG) 1/4 der nach Tarifstelle III. 1. bis 9.
festzusetzenden Gebühren.

11. Im Bürgerrundfunk (§ 25 NMedienG) Die Gebühr soll bis auf 1/3
der nach Tarifstelle III. 1. bis 9. 
festzusetzenden Gebühr reduziert 
werden.

IV. Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen und Mediendiensten in Kabelanlagen

1. Auswahlentscheidung über die Einspeisung von Programmen in Kabelanlagen
gemäß § 34 Abs. 2 NMedienG

500 bis 1 500
pro Programm

2. Anordnung der Weiterverbreitung von Programmen in Kabelanlagen gemäß
§ 34 Abs. 5 NMedienG

100 bis 250

V. Ausnahmeentscheidungen

1. Entscheidung über Ausnahmen von der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 NMedienG

50

2. Ausnahmegenehmigung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2 NMedienG 100 bis 1 000

Nr. Gebührengegenstand nach dem NMedienG Gebührensatz in Euro



Nds. MBl. Nr. 24/2016

679

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Salzgitter Flachstahl GmbH)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 2. 6. 2016
— BS 15-068 —

Die Salzgitter Flachstahl GmbH, Eisenhüttenstraße 99,
38239 Salzgitter, hat mit Schreiben vom 14. 4. 2015 die Ertei-
lung einer Änderungsgenehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG
in der derzeit geltenden Fassung für die Errichtung und den
Betrieb einer RH6/7-Anlage beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 3.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gelten-
den Fassung durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles
zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht
selbständig anfechtbar ist.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 679

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(KreisWirtschaftsBetriebe Goslar [kAöR])

Bek. d. GAA Braunschweig v. 10. 6. 2016
— 62811 GS 01 —

Die KreisWirtschaftsBetriebe Goslar (kAöR), Bornhardt-
straße 13, 38644 Goslar, hat mit Schreiben vom 29. 6. 2015
die Erteilung einer Plangenehmigung gemäß § 35 Abs. 3 KrWG
in der derzeit geltenden Fassung für die Oberflächenabdich-
tung und Rekultivierung der Hausmüll-, Boden- und Bau-
schuttdeponie Morgenstern beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 12 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gelten-
den Fassung durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfal-
les zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht
selbständig anfechtbar ist.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 679

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
([k]nord GmbH, Ganderkesee)

Bek. d. GAA OL v. 1. 6. 2016
— 40211-8.11.2.4-[k]nord; OL 14-223 —

Die Firma [k]nord GmbH, Weststraße 10, 27777 Ganderkesee,
hat mit Schreiben vom 2. 12. 2014 die Erteilung einer Geneh-
migung gemäß den §§ 4 und 19 BImSchG in der derzeit gel-
tenden Fassung für die Errichtung und den Betrieb einer An-
lage zur Behandlung flüssiger Abfälle mit einer Kapazität von
maximal 250 t pro Tag, davon eine chemische Behandlung
flüssiger Abfälle mit einer Kapazität von maximal 49,9 t pro
Tag, am Standort in 27777 Ganderkesee, Weststraße 10, Ge-
markung Ganderkesee, Flur 39, Flurstücke 137/12, 148/3, 134/3,
135/5, 136/16, 137/9, 148/2, 149/6 und 149/9, beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 8.6.3 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-

mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 679

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Franz Koops Landhandel KG, Bakum)

Bek. d. GAA OL v. 8. 6. 2016
— 31200-40211/1-7.21; OL 16-033-01 —

Die Firma Franz Koops Landhandel KG, Alte Dorfstraße 11,
49456 Bakum, hat mit Schreiben vom 20. 2. 2016 die Ertei-
lung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
Anlage zum Mahlen von Futtermitteln in Bakum-Hausstette
auf dem Grundstück Alte Dorfstraße 11, Gemarkung Vestrup,
Flur 5, Flurstücke 34/4, 34/6, 34/7, 34/8 und 34/10, beantragt.

Gegenstand des Antrags ist im Wesentlichen die Genehmi-
gung der folgenden Maßnahmen bei der bisher nur baurecht-
lich genehmigten Anlage:

— Änderung und Erweiterung des Maschinenhauses mit Büro,

— Anbau einer Lkw-Verladung mit Kragdach,

— Einbau einer Mischlinie im Maschinenhaus,

— Erweiterung der Überdachung an der Lagerhalle,

— Erweiterung des Dampfkesselraumgebäudes mit Aufstellen
eines Dosiersilos,

— Aufstellen eines Melassetanks,

— Aufstellen eines Futtersäuretanks mit Befüllplatz,

— Erhöhung der Verarbeitungskapazität von derzeit 299 t/d
auf 800 t/d Fertigerzeugnisse.

Mit dem Betrieb der Anlage soll unmittelbar nach Vorlage
der Genehmigung und Abschluss der Errichtungsarbeiten be-
gonnen werden.

Die Änderung und die Erweiterung der beantragten Anlage
bedürfen der Genehmigung gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG
i. V. m. § 1 sowie Nummer 7.21 des Anhangs 1 der 4. BImSchV.
Es handelt sich dabei um eine Anlage gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. 11. 2010 über Industrieemissionen (integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)
— sog. Industrieemissions-Richtlinie —. Ein maßgebliches BVT-
Merkblatt mit Schlussfolgerungen existiert für diese Anlagen-
art derzeit noch nicht.

Gemäß Nummer 8.1 der Anlage ZustVO-Umwelt-Arbeits-
schutz ist das GAA Oldenburg zuständige Genehmigungsbe-
hörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die An-
tragsunterlagen nach § 4 der 9. BImSchV liegen vom 27. 6. bis
zum 26. 7. 2016 bei den folgenden Stellen zu den angegebe-
nen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-
zen-Platz 8, 26122 Oldenburg, Zimmer 325, während der
Dienststunden,

montags bis donnerstags 7.45 bis 16.00 Uhr und
freitags  7.45 bis 13.00 Uhr;

sowie

— Rathaus der Gemeinde Bakum, Kirchstraße 3, 49456 Bakum,
Zimmer 5, während der Dienststunden,

montags bis freitags 8.00 bis 12.00 Uhr,
montags bis mittwochs 14.00 bis 16.00 Uhr und
donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr.
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unter http://www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de und dort
über den Pfad „Bekanntmachungen w Oldenburg — Emden —
Osnabrück“ einsehbar.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 27. 6. 2016 und endet
mit Ablauf des 9. 8. 2016, schriftlich bei den genannten Aus-
legungsstellen geltend zu machen. Mit Ablauf dieser Frist
sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen (§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
der Antragstellerin und, soweit sie deren Aufgabenbereich be-
rühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden
bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Ver-
langen der Einwenderin oder des Einwenders deren oder des-
sen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich
gemacht werden sollen, wenn diese zur ordnungsgemäßen
Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforder-
lich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Geneh-
migungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin
durchgeführt wird.

Findet der Erörterungstermin statt, werden die form- und
fristgerecht erhobenen Einwendungen anlässlich dieses Ter-

mins am 31. 8. 2016, ab 10 Uhr, im Sitzungssaal (Zimmer 8)
im Rathaus der Gemeinde Bakum, Kirchstraße 3, 49456 Bakum,
erörtert. Sollte die Erörterung am 31. 8. 2016 nicht abge-
schlossen werden können, wird sie an den darauffolgenden
Werktagen (ohne Samstag) zur gleichen Zeit am selben Ort
fortgesetzt.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobe-
nen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung
der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von
Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu er-
läutern. Die Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn
die Antragstellerin oder die Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, zu diesem Erörterungstermin nicht erscheinen. 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt. 

Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies geson-
dert öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV öffent-
lich bekannt gemacht wird und die öffentliche Bekanntma-
chung die Zustellung der Entscheidung ersetzen kann.

\— Nds. MBl. Nr. 24/2016 S. 679
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